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siegfried haider
mittelalterliche doppelklöster im  
oberösterreichischen raum

Obwohl es bereits in der älteren landesgeschichtlichen literatur verschiedene, 
allerdings vereinzelte und verstreute vorarbeiten gibt, ist heute das bewusstsein 
nicht ausgeprägt, dass in früherer zeit bekannte klöster bzw. stifte unseres landes 
sogenannte doppelklöster gewesen sind, in denen neben der Ordensgemeinschaft 
der männer auch eigene unter derselben regel lebende frauenkonvente bestanden. 
der begriff „doppelkloster“ ist nicht historischen Quellen entnommen, son-
dern wurde von der modernen forschung eingeführt1, mit deren erkenntnissen 
über die monastischen reformbewegungen im mittelalter auch die institution 
des doppelklosters stärker ins blickfeld gerückt ist2. so kennt man heute im be-
nachbarten bayern, in der schweiz und im deutschen südwesten eine reihe von 
klöstern des benediktinerordens und von kanonikerstiften, die derartige klös-
terliche Gemeinschaften gebildet haben3. bekannte beispiele aus österreich sind 
die vermutlich um 1130 regulierten sogenannten petersfrauen im verband des 
benediktinerklosters st. peter in salzburg4, in der steiermark das demselben Orden 
zugehörige kloster admont, wo das haus der nonnen „nur einen steinwurf weit 
von dem der männer“ entfernt war5, und in niederösterreich das augustinerstift 
klosterneuburg6. für den bereich des heutigen Oberösterreich gab es bis vor 
kurzem nur die teilweise überblicksdarstellung von hans rödhammer über 
die am inn gelegenen klöster des augustinerordens7. umso wichtiger ist die 2015 
veröffentlichte Wiener dissertation von christiane ulrike kurz, die wesentliches 
Quellenmaterial zu den „doppelklöstern und ähnlichen klostergemeinschaften“ 
aller Orden im ober- und niederösterreichischen teil der diözese passau in systema-

1 siehe dazu die kritische erörterung des begriffes bei haar länder 2006, 27−34; Gilomen-
schenkel 1990, 197−211 mit der eingangs gebotenen definition: „darunter wird das vorkommen 
von einer männer- und einer frauenkommunität am gleichen Ort unter einem gemeinsamen Oberen 
verstanden“ sowie kurz 2015, 17−19 und 24. – über frauen in der kirche und in den Orden 
allgemein siehe brunner 1994, 280−289.

2 siehe dazu etwa hilpisch 1928 und den sammelband von elm−parisse 1992.
3 dazu hawel 2007, 329; mois 1953, 217−219 und 224f.; Weinfurter 1975, 290; Gilomen-

schenkel 1990, 197−211, und die übersicht bei schellhorn 1925, 114−118.
4 her mann 2002, 409−424; schellhorn 1925, 113−208; dopsch 1983, 1012f.
5 so brunner 1994, 280; ausführlich naschenweng 2000, 189−212.
6 kurz 2015, 50−55 über die neuesten forschungen.
7 rödhammer 1988, 145−158.
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tischer katalogform aufbereitet hat8. von besonderer bedeutung ist, dass sie, auf-
bauend auf den erkenntnissen der modernen forschung vor allem in deutschland, 
in der schweiz und in österreich, für unseren raum erstmals auch klöster des 
benediktinerordens einbezogen hat, die bisher in diesem zusammenhang keine 
beachtung gefunden hatten. ihrer anregung zu weiteren forschungen nach 
ihrem versuch9 folgend soll nun hier das thema doppelklöster für den geogra-
phischen bereich unseres bundeslandes vertiefend nochmals aufgegriffen werden. 
dabei geht es nicht nur darum, den geschichtlichen spuren jener frauenklöster 
nachzugehen, die konstitutive teile solcher doppelklöster waren, sondern auch 
darum, dort, wo es die Quellenlage zuläßt, ihre institutionelle beschaffenheit, 
ihre rechtslage, ihre Organisation und vor allem ihr verhältnis zu den jeweiligen 
männerklöstern darzulegen.

überblickt man die nicht sehr zahlreichen Quellen zu den im untersuchungs-
gebiet nachzuweisenden doppelklöstern, so ist vor allem zweierlei zu erkennen. 
zum einen, dass die den männerklöstern angeschlossenen frauenklöster in der 
regel nur im mittelalter und selbst da nicht immer lange bestand hatten. zum 
anderen zeigt sich, dass die forschungslage bei den nach der regel des heiligen 
augustinus lebenden chorherren und chorfrauen wesentlich günstiger ist als bei 
den benediktinerklöstern. deshalb ist zu erwarten, dass die vorliegende studie 
auch „die noch weitgehend unerforschte Geschichte der augustiner-chorfrauen“10 
etwas erhellen können wird. das gilt für die oberösterreichischen augustinerstifte 
reichersberg, ranshofen und suben, die an markanten lagen am unterlauf des 
inn situiert waren, für st. florian bei linz und für das weiter östlich und nördlich 
der donau in der bergigen und waldreichen region des unteren mühlviertels 
etwas abgelegene Waldhausen. nicht so günstig ist der befund im falle der ober-
österreichischen benediktinerklöster mondsee, kremsmünster, lambach und 
Garsten11. dem bei steyregg in der nähe von linz gelegenen kloster pulgarn des 
heilig-Geist-Ordens muss man aus verschiedenen Gründen eine sonderstellung 
beimessen. außer betracht bleiben hier die im 12. Jahrhundert gegründeten 
zisterzienserklöster Wilhering12 und baumgartenberg13, das benediktinerkloster 
Gleink bei steyr, das prämonstratenserkloster schlägl und das spital am pyhrn, 

8 kurz 2015 mit einer einführung: zur begriffsdefinition, forschungslage und problematik der 
 spurensuche. das bei allen klöstern gleichbleibende schema lautet: 1. forschungslage, 2.  Ge-
schichtlicher überblick, 3. bauliche Gegebenheiten, archäologische befunde, 4. bildliche dar-
stellungen, 5. schriftliche Quellen. die punkte 3 und 4 sind allerdings für unseren speziellen unter-
suchungsbereich wenig aussagekräftig, punkt 5 bietet namenslisten von in frage kommenden 
weiblichen personen auf der Grundlage der von kurz durchgesehenen nekrologien.

9 kurz 2015, 256.
10 so floridus röhrig im vorwort zu röhrig 1997, 7.
11 diese klöster scheinen in den älteren aufzählungen der bekannten doppelklöster von schell-

horn 1925, 115f. und keiblinger 1851, 247f. anm. 2 noch nicht auf, wohl aber bei kurz 2015.
12 zauner 1981, 107−220.
13 pritz 1854, 1−62 und aigner 1970, 1−3.
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für die keine belege oder indizien für angeschlossene frauenkonvente vor-
liegen. im falle der beiden erstgenannten mag das mit der generellen haltung 
des zisterzienserordens zu erklären sein14. im kleinen kloster Gleink, das 1123 
vom dortigen adelsgeschlecht gegründet und unter mitwirkung des steirischen 
markgrafen dem bischof von bamberg übertragen worden ist, könnte mögli-
cherweise die geringe erstausstattung nicht für den unterhalt eines zusätzlichen 
frauenkonvents gereicht haben15. vielleicht fehlen aber auch nur die einschlä-
gigen Quellen16. im falle von schlägl, dessen Orden doppelklöster nur anfäng-
lich grundsätzlich befürwortet hat17, könnten auch die anfangsschwierigkeiten 
in der exponierten lage im Waldgebiet des obersten mühlviertels, die in den 
ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts nach einem zisterziensischen beginn eine 
zweite Gründung erforderlich gemacht haben18, eine rolle gespielt haben. für 
das 1190 von bischof Otto ii. von bamberg errichtete spital am pyhrn gibt es 
keinen hinweis, dass der geistlichen bruderschaft auch laienschwestern zur seite 
gestanden wären19.

in politischer hinsicht waren die meisten der zu untersuchenden klöster ur-
sprünglich im herzogtum bayern gelegen mit ausnahme des von den steirischen 
Otakaren gegründeten Garsten und von Waldhausen, das dem herrschaftsbereich 
der babenbergischen markgrafen und späteren herzöge von österreich zugehörte, 
die ihren einfluss auch südlich der donau seit dem 12. Jahrhundert über die enns 
hinaus immer weiter nach Westen bis zum hausruck ausweiten konnten20. in 
kirchlicher hinsicht lagen alle angeführten klöster in der diözese passau, doch 
bestand im falle von reichersberg und suben ein spezielles rechtsverhältnis 
als salzburgische eigenklöster21. dieselbe rechtsstellung hatten st. florian, 
kremsmünster und Waldhausen gegenüber dem bischof von passau22, mondsee 
gegenüber dem bischof von regensburg23 und lambach bis in das erste drittel 
des 13. Jahrhunderts gegenüber dem bischof von Würzburg24. ranshofen war 

14 dazu kurz 2015, 248f. und hawel 2007, 406−408 und 534−536.
15 zauner 1968, 116−125 und 135; maier 2000, 651, 663, 673 und 675.
16 zur Gleinker überlieferung zauner 1968, 23f. und 126f. sowie maier 2000, 687f.
17 dazu kurz 2015, 145f. und hawel 2007, 429−432.
18 dazu zauner 2004, 327–342 und 381–392; pichler 1996, 153−185 und schuster 1961, 

127−145.
19 siehe Gr adauer 1957, 19f., 30f. und 40f. sowie 21−26 und 35f.
20 zur entstehung des landes ob der enns siehe haider 1987, 65−96.
21 Weinfurter 1975, 37−39 und 60−62; mier au 1997, 384 und 406−408; stör mer 1983, 

23−28; classen 1960, 58−67.
22 Weinfurter 1975, 81−85; tellenbach 1928, 4−10, 14−16 und 43−48; mier au 1997, 390, 

413f. und 453; pitschmann 2001, 197 und 200; müller 1959, 41−48.
23 tellenbach 1928, 4−6; heilingsetzer 1981, 12; mier au 1997, 469−471.
24 dopsch 1989, 78−80; tellenbach 1928, 6.
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im 12. und 13. Jahrhundert der einflussnahme sowohl der diözesanbischöfe von 
passau als auch der erzbischöfe von salzburg ausgesetzt25.

das älteste doppelkloster des Ordens der augustiner chorherren im oberös-
terreichischen raum dürfte das stift st. Florian bei linz gewesen sein. die dortige 
frühere klösterliche kanonikergemeinschaft wurde 1071 von bischof altmann von 
passau (1065−1091) als reguliertes chorherrenstift neu organisiert26 und dürfte 
nach ansicht von albin czerny, selbst ein st. florianer chorherr, bald danach 
noch im 11. Jahrhundert um einen frauenkonvent erweitert worden sein27. die 
frühesten belege für weibliche angehörige dieses klosters finden sich in dem 
im 12. Jahrhundert angelegten ältesten st. florianer nekrologium, in das auch 
namen aus dem letzten drittel des vorigen Jahrhunderts aufnahme gefunden 
haben dürften28, andererseits lassen sich im Gegensatz zu den anderen hier zu be-
handelnden klöstern im 12. Jahrhundert keine engen beziehungen zum erzbistum 
salzburg und den von dort ausgehenden reformbestrebungen nachweisen29.

Wenn im ältesten totenbuch (a) die zugehörigkeit eines verstorbenen zu 
einem anderen kloster angegeben ist, so kommt das bei männernamen öfter vor als 
bei frauennamen. dieses nekrologium enthält unter einer vielzahl von als „frater 
noster“ eingetragenen männernamen auch die namen von zehn geistlichen frauen, 
von denen fünf als klosterschwestern (soror nostra)30 und vier als laienschwestern 
(conversa soror nostra bzw. in einem speziellen fall bloß conversa)31 bezeichnet 
werden. albin czerny sah nur in ihnen st. florianer klosterfrauen und hielt 
die zahlreich vertretenen „conversae“ sowie die nicht wenigen „monachae“ und 
sanctimoniales“ ohne weiteren zusatz für gebetsverbrüderte angehörige anderer 
klöster32. das fragment eines im 13. Jahrhundert geschriebenen nekrologiums 
(b) bietet allein für die monate februar bis august 37 frauennamen mit dem 
zusatz „soror nostra“, darunter eine magistra Willibirgis, und eine konversin33. 
ein anderes fragment aus der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert (c) mit den 

25 schopf 1985, 136−141; mier au 1997, 376−381.
26 r ehberger 1965, 29−31; Weinfurter 1984, 23−32; röhrig 1997, 12−18; r eisinger−

br andes 1997, 337−384.
27 czerny 1878/1, 282.
28 so czerny 1878/2, 4. über die datierung der verschiedenen st. florianer nekrologien und 

fragmente siehe maximilian fastlinger in der einleitung zu necrologia monasterii s. floriani 
259f. – kurz 2015, 113−115 bietet eine liste der in den nekrologien a−G in frage kommenden 
weiblichen personen, die sie alle als chorfrauen versteht.

29 dazu Weinfurter 1975, 14f. anm. 69 und 102f. sowie zurstr assen 1989, 72−76.
30 necrologia monasterii s. floriani a, 266 (8. mai sophia), 269 (31. Juli tunta), 271 (21. Oktober azala 

mater rabonis), 274 (19. dezember suanehilt und adalheit).
31 necrologia monasterii s. floriani a, 261 (30. Jänner Gisila de Griezpach), 265 (5. april christina), 272 

(27. Oktober machthilt) und 268 (6. Juli mahthilt conversa domine Gisile, die gemeinsam mit ihrer 
herrin Gisela von Griesbach in das kloster eingetreten ist.

32 czerny 1878/1, 271f.
33 necrologia monasterii s. floriani b, 275−279 (277: 19. Juni Willibirgis magistra soror nostra und 20. 

Juni alheit conversa).
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monaten september und dezember enthält 14 namen, die als „soror nostra“ 
ausgewiesen werden34. Wenn die annahme von czerny zutrifft, dass in diesen 
nekrologium-fragmenten die bezeichnung als „frater noster“ bzw. „soror nostra“ 
sowohl für stiftsmitglieder als auch für Gebetsverbrüderte gebraucht wurde35, ist 
bei der großen zahl von namen immer noch mit einem beträchtlichen anteil von 
st. florianer klosterschwestern zu rechnen. in dem zu beginn des 14. Jahrhunderts 
von dem stiftsdekan und späteren propst heinrich ii. (1313−1321) angelegten 
calendarium necrologicum (d), das auch frühere aufzeichnungen wiedergibt, 
sind neun „sorores nostrae“ verzeichnet, darunter vier inklusen36. czerny hielt 
diese schwestern für mitglieder des stiftes37, was wohl auf agnes von lonsdorf, die 
kurz vor ihrem tod eine seelgerätstiftung gemacht hat38, nicht zutreffen dürfte. ein 
fragmentarischer buchdeckelfund in einer handschrift aus dem 15. Jahrhundert mit 
den monaten Oktober und november liefert die namen von drei „sorores nostrae“ 
und einer „monialis“39. und schließlich sind dem fragment eines nekrologiums 
aus der ersten hälfte des 15. Jahrhunderts (f) mit den monaten februar, april und 
mai zwölf weitere namen zu entnehmen, die als „soror nostra“ gekennzeichnet 
sind40. unter den sieben als „consoror nostra“ bezeichneten schwestern wird 
man wohl eher auswärtige verbrüderte bzw. verschwesterte zu verstehen haben, 
was auch generell für die zahlreichen einträge in der handschrift aus dem 16. 
Jahrhundert (G) gilt, die nur „consorores nostre“ anführt41. dagegen dürfte es 
sich bei den meisten jener wenigen fälle, die christiane ulrike kurz aus den 
nekrologien der chorherrenstifte st. pölten (zwei personen namens „margaretha 
de sancto floriano consoror nostra“), klosterneuburg und seckau (dort u. a. auch 
eine „katherina kramerin laicalem fraternitatem habens in monasterio s. floriani 
soror nostra“ wohl als verschwesterte ) zitiert42, um st. florianer chorfrauen 
handeln. alle diese einträge stammen aus dem 15. oder 15./16. Jahrhundert mit 
ausnahme einer „perchta de sancto floriano consoror nostra“, deren name am 
beginn des 14. Jahrhunderts eingetragen worden ist43. schließlich enthält auch 

34 necrologia monasterii s. floriani c, 279f.
35 czerny 1878/2, 6f.
36 necrologia monasterii s. floriani d, 281 (15. märz agnes de lonstorf ), 282 (2. mai perihta), 283 

(16. Juni diemudis de patnanger und 19. Juli alheidis senior), 284 (31. august reglindis uxor sua), 285 
(16. Oktober Jeutta inclusa und 20. november methildis socia inclusa), 286 (11. dezember Wilbirgis 
inclusa und 17. dezember reglint ), 281 (die am 26. Januar gestorbene Wilbirg wird nur als „inclusa“ 
bezeichnet).

37 czerny 1878/2, 6.
38 ublOe 5, 335f. nr. 349; Wilflingseder 1955, 55.
39 necrologia monasterii s. floriani, addenda ii: fragmentum necrologicum, 787.
40 necrologia monasterii s. floriani f, 288f. in den späteren eintragungen aus der zweiten hälfte des 

15. Jahrhunderts findet sich noch eine „alhaidis soror“zum 12. mai (289). 
41 siehe dazu czerny 1878/2, 6.
42 kurz 2015, 115f.
43 necrologium canoniae ad s. hippolytum 477 (perchta) und 522 (zur datierung siehe die vorbemer-

kung 473); necrologium seccoviense 411, 423 und 432.
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das verbrüderungsbuch des steirischen stiftes seckau mit eintragungen vom 
12. bis in das 14. Jahrhundert 18 namen von st. florianer konversinnen, die mit 
ausnahme von Ominŷa und albegundis alle auch in den st. florianer nekrologi-
schen überlieferungen verzeichnet sind, Gerbirch, vastrat, hazicha, hiltigardis 
und heilka allerdings als „sorores nostre“, chunigunt als „consoror nostra“44. 

auffallend ist, dass im ältesten totenbuch des stiftes st. florian (a) zahlreiche 
konversinnen ausgewiesen werden, in dem fragment aus dem 13. Jahrhundert (b) 
hingegen bloß eine einzige und in den jüngeren nekrologischen überlieferungen 
des stiftes gar keine, obgleich in diesen einige männernamen als „conversus“ bzw. 
„conversus frater noster“ zu finden sind. Wie vorsichtig man bei der beurteilung 
sein muss, zeigt der fall des adeligen ehepaares eppo und reglind von Windberg45, 
die im nekrologium des propstes heinrich ii. als „frater noster“ und „uxor sua 
soror nostra“ bezeichnet werden, obwohl beide als konversen in das kloster ein-
getreten sind46. eppo scheint denn auch in dem fragment eines nekrologiums aus 
dem 13. Jahrhundert (e) als „conversus“ auf47. unter den auf dieser Quellenbasis 
ermittelten personen befinden sich mit reglind von Windberg, Gisela von 
Griesbach48, agnes von lonsdorf49 und diemut von patnanger angehörige be-
kannter adelsgeschlechter; Gisela scheint sogar mit ihrer dienerin mahthilt in 
das kloster eingetreten zu sein50.

über die Organisationsweise des st. florianer frauenkonvents gibt die hier aus-
gewertete Quellengruppe der totenbücher abgesehen von der unterscheidung zwi-
schen chorfrauen und laienschwestern die existenz einer magistra zu erkennen, 
in der man wohl die vorgesetzte sehen darf51. ein interessantes detail ist der soge-
nannten kirchweihchronik zu entnehmen. sie berichtet zum 17. Juni 1291, bischof 
Wernhard von passau habe im rahmen der feierlichen einweihung der neuer-
bauten stiftskirche am vierten tag jungfräuliche nonnen mit der übergabe des 

44 liber confraternitatum seccoviensis 374 nr. 76 („albegundis conversa s. floriani“ auch 399 nr. 131); 
zur datierung der handschrift siehe die vorbemerkung a. a. O. 356, zur Gestaltung der edition das 
vorwort des editors zum Gesamtband s. vi.

45 über sie zauner 2003, XXXiX.
46 necrologia monasterii s. floriani d, 284: „eppo de Winnberch frater noster, reglindis uxor sua soror 

nostra“; dazu czerny 1878/2, 31 anm. 1, und stülz 1852, 298 anm. 48.
47 necrologia monasterii s. floriani e, 287: 31. august eppo conversus de Windeperge.
48 über sie siehe tyroller 1962−1969, 467f. tafel 46b nr. 6.
49 die zweite Gemahlin heinrichs ii. von lonsdorf, siehe Wilflingseder 1955, 53−56 und die 

stammtafel nach s. 182.
50 necrologia monasterii s. floriani a, 268: 6. Juli mahthilt conversa domine Gisile.
51 siehe dazu unten die kapitel ranshofen und suben s. 23, 25 und 27f.
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schleiers Gott geweiht52. Obwohl dabei auf den st. florianer frauenkonvent nicht 
ausdrücklich bezug genommen wird, ist nicht anzunehmen, dass damit (auch) 
anwärterinnen aus anderen frauenklöstern gemeint waren. dafür käme eventuell 
das östlich des ennsflusses nicht weit entfernt gelegene benediktinerinnenkloster 
erla in frage, wenn man die anderen doppelklöster westlich der enns und 
Waldhausen nördlich der donau außer acht läßt. namen von nonnen (mo-
nachae) aus dem erlakloster begegnen auch im ältesten nekrologium des stiftes 
st. florian53.

hier scheint sich im 13. Jahrhundert eine gewisse tradition mit der speziellen 
lebensform der inklusen herausgebildet zu haben. diese frommen frauen ließen 
sich in eigenen Gebäuden einschließen, um ein leben für Gott zu führen, ohne 
dabei allerdings den kontakt zur außenwelt der Gläubigen völlig aufzugeben.von 
ihnen ist Wilbirg (um 1230−11. dezember 1289) durch die von dem chorherrn 
und nachmaligen propst einwik Weizlan verfasste lebensbeschreibung die be-
kannteste. einwik war im kindesalter 14 Jahre lang von ihr betreut worden und 
stand ihr seit 1272 als beichtvater zur seite54. sie hatte lebenslange Jungfräulichkeit 
gelobt und verbrachte mit unterstützung ihrer dienerin mechthild von 1248 an 
41 Jahre ihres lebens in einer kleinen zelle ihres häuschens, für das der propst 
des stiftes das Grundstück zur verfügung gestellt hatte. dort war sie auf ihren 
Wunsch hin in einer feierlichen zeremonie in anwesenheit des st. florianer 
chorherrenkonvents und vieler Gläubigen eingeschlossen worden55. trotz dieser 
räumlichen abgeschiedenheit und obwohl beide dem laienstand angehörten, wird 
sowohl „Wilbirgis inclusa“ als auch „methildis socia inclusa“ in dem nekrologium 
des propstes heinrich ii. (d) als „soror nostra“ geführt56. in diesem verzeichnis 
begegnen noch zwei weitere inklusen, eine ältere Wilbirg (gest. am 26. Januar 
1226) und Jeuta (gest. am 16. Oktober), als „inclusa“ bzw. „inclusa soror nostra“57, 
sowie in dem fragment aus dem 13. Jahrhundert (b) eine „richilt inclusa nostra“58.

Wie eng in st. florian der frauenkonvent mit dem chorherrenstift verbunden 
war, deutet eine maßnahme des propstes Wernher an. er hat nämlich im Jahr 1325 

52 zauner 1971, 87f.: „Quarto die scilicet dominico, ut omnia ad ecclesie ministerium pertinencia 
pariter sacrarentur, venerunt etiam sanctimoniales virgines, que eodem die velate domino venera-
biliter consecrantur. sic ergo dies iiiior in dei servicio laudabiliter continuantur per penitencium 
introductionem, per ecclesie consecracionem, per clericorum ordinacionem, per sanctimonialium 
velacionem, ut ex hiis insignibus spiritualibus, que circa dedicacionem dominus fieri procuravit, fama 
vel memoria eiusdem dedicacionis semper postea celebrior haberetur“.

53 necrologia monasterii s. floriani a, 265 (23. april), 267 (21. mai) und 268 (17. Juli).
54 sainitzer 1999, 13f.
55 sainitzer 1999, 20f., 185f. c. 25 und 301f. c. 25.
56 necrologia monasterii s. floriani d, 285f.: 20. november methildis socia inclusa soror nostra und 

11. dezember Wilbirgis inclusa soror nostra.
57 necrologia monasterii s. floriani d, 281 (Wilbirg gestorben am 26. Jänner 1226, siehe dazu czerny 

1878/2, 11 anm. 5) und 285 ( Jeutta zum 16. Oktober).
58 necrologia monasterii s. floriani b, 277 (zum 20. Juni).
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die pfründen aller stiftsangehörigen verbessert und dabei auch den subdiakonen, 
den konversen, den klosterschwestern (sorores) und den Weltgeistlichen zum 
üblichen aderlass vier tage lang ein Weizenbrot im Wert eines pfennigs zugespro-
chen59. in dieser aufzählung sind die schwestern als letzte der dem stift angehö-
renden Gliederungen und vor den Weltgeistlichen gereiht. der letzte urkundliche 
beleg für die existenz von klosterfrauen in st. florian stammt aus dem Jahr 1344, 
als im rahmen einer seelgerätstiftung bestimmt wurde, dass auch an die „religiosae 
mulieres“ und die armen, die für das seelenheil des stifters beten sollten, Geld 
verteilt werden sollte60.

albin czerny war der meinung, dass das in st. florian dem männerstift 
angeschlossene frauenstift um die mitte des 14. Jahrhunderts zu bestehen auf-
gehört habe. propst heinrich iii. habe „mit erlaubniss des bischofs von passau 
das frauenkloster eingehen“ lassen „und die einkünfte für das neue, vergrösserte 
armenspitel“ verwendet61. dagegen sprechen allerdings die in dem st. florianer 
nekrolog-fragment aus der ersten hälfte des 15. Jahrhunderts und in den einträgen 
der nekrologien von st. pölten, klosterneuburg und seckau aus dem 15. bzw. 
15./16. Jahrhundert überlieferten schwesternnamen, durch die sich das ende des 
st. florianer frauenkonvents in diese epoche verschieben dürfte.

in reichersberg am inn war um 1080/84 von dem adeligen Werner von 
reichersberg eine klösterliche Gemeinschaft gestiftet und seinem schwager 
erzbischof Gebhard von salzburg (1060−1088) übergeben worden, der dort 
von anfang an kanoniker „sub regula sancti augustini“ installierte62. um 
1110 musste erzbischof konrad i. (1106−1147) das regularkanonikerstift ein 
erstes mal erneuern, 1121/22 ein zweites mal im sinne der von ihm getragenen 
kanonikerreform. unter seinem propst Gerhoch (1132−1169) nahm das stift einen 
glanzvollen aufschwung63. er war es auch, der am Ort ein frauenkloster errichten 
ließ mit einer kirche, die bischof roman i. von Gurk im beisein von erzbischof 

59 ublOe 5, 415f. nr. 421 (1325 märz 3): „…consolacionem minualem et ad subdyaconos et conversos 
et sorores clericosque seculares, si qui fuerint prebendati …“; czerny 1878/1, 282.

60 ublOe 6, 473f. nr. 468: „item ordinavit, quod eodem die dimidia libra denariorum de camera 
prelati inter religiosas mulieres et pauperes distribui debeat, qui pro salute anime sue deum exorare 
debebunt, quorum omnium summa ad Xiii solidos se extendit“.

61 czerny 1878/1, 282.
62 Weinfurter 1975, 15−17 und 37−39; mier au 1997, 384f.; stör mer 1983, 23−42; zur 

sogenannten augustinus-regel siehe classen 1960, 70−72 und Weinfurter 1975, 235−240.
63 classen 1960, 67−78; r ehberger 1984/1, 81−91; Jungschaffer 1983, 43−68.
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konrad i. von salzburg 1138 der heiligen Jungfrau maria weihte64. seit der mitte 
des 12. Jahrhunderts sind in reichersberg kanonissen und weibliche konversen 
bezeugt. konrad meindl hat in seinem profeßbuch des stiftes reichersberg für 
die zeit von der mitte des 12. Jahrhunderts bis 1407 22 von ihnen verzeichnet, und 
zwar 17 chorfrauen und fünf laienschwestern65. auch das verbrüderungsbuch des 
steirischen stiftes seckau, das vom 12. bis in das 14. Jahrhundert geführt wurde, 
bietet insgesamt 17 namen von reichersbergerinnen, und zwar von zwei „sancti-
moniales“, sechs „monachae“ und neun „conversae“66. im seckauer totenbuch ist 
„agnes de reichersperge conversa soror nostra“ eingetragen67.

vermutlich brachten alle eintrittswilligen mädchen und frauen entweder 
schon bei ihrem eintritt in das kloster oder später Güter mit, die mitglieder ihrer 
familie, vor allem die eltern, für ihre aufnahme und für ihren unterhalt stif-
teten68. Welch große rolle dabei wirtschaftliche überlegungen gespielt haben, 
zeigt der fall des adeligen, der zwei bereits aufgenommene töchter wieder aus 
dem kloster herausholte, um nicht ein Gut nach reichersberg geben zu müssen69. 
Was den 1248, wie der reichersberger annalist vermerkte70, eines üblen todes 
verstorbenen heinrich von Waldeck veranlasste, eine jungfräuliche nonne mit 
Gewalt aus dem kloster zu entführen und zehn Jahre lang bei sich festzuhalten, 
ist nicht bekannt. dem verzeichnis von meindl nach zu schließen, gehörten 

64 vita Gerhochi 493f.: „monasterium sanctimonialium sub regula sancti augustini viventium ipse 
primus in eodem loco constituit, eiusque obtentu ipsa earum ecclesia, quam a fundamentis ipse con-
struxit, dedicata est a venerabili romano Gurcensi episcopo presente archiepiscopo chuonrado anno 
domini 1138, animabus sanctis, quas aggregaverat, iam tunc inibi velut in arcam ingressis et a foris 
clausis, ad honorem dei et sanctae mariae perpetuae virginis, cui idem monasterium dedicatum est. 
ibi ergo illae felices animae inchoati operis cupientes consummare effectum prestolantur nunc, ut 
veniente sponso apertis ianuis summi regis perducantur in thalamum regis aeterni pro mundi con-
temptu stolas candidatas et splendidas coronas accepturae cum ceteris consodalibus suis, quae illuc 
ex ipso tempore congregatae sunt, quasque similiter dominus virginitatis honore dicavit, quarum 
non parvum numerum ipse bonus pastor moriens reliquit, …“. zur zeitgenössischen vita mit diesem 
geradezu begeisterten text siehe classen 1960, 10, 12 m. anm. 3 und 308f. – knappe abrisse der 
Geschichte des frauenstiftes bei schauber 1984, 122f., prihoda 1984, 176−179 und 265 sowie 
haider 1983, 86.

65 meindl 1884, 189−193: appendix continens catalogum canonissarum quondam reichersberg, 
quarum nomina adhuc extant.

66 liber confraternitatum seccoviensis 371 nr. 64 und 382−386 nr. 96, 97, 98, 101, 103 und 104 (letztere 
de his claustris, qui(!) nostram habent fraternitatem, defuncti).

67 necrologium seccoviense 408 zum 13. märz.
68 „ad filiam … servitio dei destinatam“, „in oblationem filie sue ipso in loco servicio dei destinate“, 

„in partem et subsidium filiarum suarum … inibi deo famulantium“, „filie sue in predicto cenobio 
conversantis“, „pro susceptione filiorum suorum et filie unius“, „et duas prebendas subministravimus 
et duas filias in claustrum suscepimus“, „ut sororem uxoris prefati Walkeri in claustrum reciperemus 
prediumque sine lite haberemus“. alle zitate nach meindl 1884, 191−193.

69 appel 1857, 83 und meindl 1884, 192 nr. 11−13.
70 chronicon magni presbiteri continuatio a. 1248, 529: „hoc anno mala morte mortuus est dominus 

h(einricus) de Waldek, qui de claustro nostro violenter accepit virginem sanctimonialem et eam 
postea manifeste tenuit per 10 annos“. über die bischöflich-passauischen ministerialen von Waldeck 
siehe haider 1983, 77f. und schopf 1990, 38f.
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alle diese klosterfrauen dem regionalen adel an, aus dem die hallgräfinnen von 
Wasserburg hadwig, alheid und richkard hervorragen71. beim tod des propstes 
Gerhoch soll die zahl der inwohnerinnen des klosters nicht gering gewesen sein, 
inter quas quaedam erant filiae nobilium et nominatorum virorum et filiae duae 
principis unius de nobilissimis ac maximis regni principibus“72.

die besitzungen des frauenklosters waren anscheinend nicht von denen des 
männerklosters getrennt. das läßt sich aus der tatsache schließen, dass die als 
mitgift gestifteten Güter in der regel an die kirche in reichersberg oder an 
den heiligen michael, dem deren hauptaltar geweiht war, gegeben wurden, eine 
übergabe am altar der frauenkirche aber nur vereinzelt vorkam73. Wie über-
haupt der männerkonvent und der frauenkonvent in einer traditionsnotiz als 
einheit gesehen wurden, als die schenkung eines adeligen „pro receptione so-
roris sue in conversationem fratrum et sororum deo in r(eichersberg) militan-
tium“ erfolgte74. sehr eng war die beziehung zwischen den beiden reichersberger 
konventen unter propst Gerhoch. der bedeutende theologe und Wissenschaftler 
widmete seinen kanonissen lateinische sermonen und den 8. teil seines großen 
psalmenkommentars. in der einleitung erklärte er, „daß so, wie das Gebet der 
schwestern ihm die körperliche Gesundheit wiedergebracht hat, ihre bitten auch 
die fortsetzung des psalmenwerkes, trotz bedrückender stimmungen, durch-
gesetzt haben, ‚da sie immerfort hungern und dürsten nach der auslegung der 
psalmen,  …‘“75. möglicherweise sind auch drei der von Gerhoch überlieferten 
briefe an die chorfrauen in reichersberg gerichtet76.

in der zweiten hälfte des 13. Jahrhunderts musste propst Walter (1268−1281) 
das alte, baufällig gewordene Gebäude des frauenklosters erneuern77. am ende 
des Jahrhunderts war das reichersberger frauenstift bedingt durch alter und 
vernachlässigung in seiner Gesamtheit so hoffnungslos heruntergekommen, dass 
man im schwer belasteten männerstift dankbar die hilfe des pfarrers marquard 
von zwentendorf (an der donau, vb tulln, niederösterreich), eines treuen 
freundes ihrer kirche und besonderen Wohltäters, angenommen hat. dieser muss 
eine einflussreiche, vermögende und vertrauensvolle persönlichkeit gewesen sein 
– einst war er hofkapellan des bischofs Wernhard von passau gewesen78 –, weil er 

71 meindl 1884, 190−193; haider 1983, 88.
72 vita Gerhochi 494.
73 siehe die zusammenstellung von meindl 1884, 190−192; übergabe am altar der frauenkirche nur 

in den nummern 8 und 9.
74 meindl 1884, 192 nr. 14.
75 mois 1953, 224f.; zum Gesamtwerk siehe classen 1960, 114−121 und 415.
76 classen 1960, 403−405 nr. 160, 162 und 163; kurz 2015, 109.
77 chronicon magni presbiteri continuatio a. 1268, 532: „ … dominus Waltherus … ad fabricam et claus-

trum sanctimonialium, quod pre nimia vetustate iam collapsum, ruinam perspicue minabatur“.
78 ublOe 4, 295 im anschluss an nr. 314; boshof − frenz 2013, 168f. nr. 3472 (bestätigung der 

urkunde vom 24. dezember 1298 durch bischof Wernhard von passau am 5. dezember 1300). über 
funktion und bedeutung der bischöflichen hofkapelle siehe haider 1977.
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die erneuerung des frauenklosters offenbar angestoßen, weitgehend bestimmt und 
auch mit der stiftung eigener einkünfte und Güter unterstützt hat, und zwar zu 
seinem und seiner vorfahren seelenheil. das erklärten propst ulrich iii., dekan 
richer und der konvent von reichersberg in einer urkunde vom 24. dezember 
129879 – das datum des ausstellungstages dürfte nicht ohne bedeutung sein –, mit 
der sie nach verhandlungen mit pfarrer marquard und anderen ihrer familiaren 
als beste lösung folgende maßnahmen verkündet haben:

das vermögen und die besitzungen der nonnen (moniales) sollen von denen 
des männerklosters getrennt werden und einem geeigneten verwalter überant-
wortet werden. dieser soll aus dem kollegium der chorherren genommen werden, 
seine pfründe in der neuen funktion behalten und nur in begründeten fällen abge-
setzt werden. Jährlich soll er nach dem fest der erscheinung des herrn (6. Januar) 
dem propst, dem dekan und dem konvent rechnung legen. all dem haben propst, 
dekan und konvent im vertrauen auf die Gläubigkeit, die frömmigkeit und den 
überaus gottesfürchtigen Willen des pfarrers marquard freiwillig zugestimmt80.

darüber hinaus verzichten diese von nun an für sich und ihre nachfolger auf 
leitung, verwaltung und fürsorge für das frauenkloster, in dem sie nichts regeln 
und von dessen besitzungen sie sich nichts aneignen dürfen. und um dem Willen 
und dem Wunsch marquards Genüge zu tun und dem kloster mehr Wachstum 
zu ermöglichen, übereignen sie diesem einige aus ihrem vermögen herausge-
trennte besitzungen und einkünfte81 bei moosburg (an der isar, lk freising, 
Oberbayern), in tobel (wohl mG reichersberg, polit. bez. ried im innkreis)82, 

79 ublOe 4, 292−295 nr. 314.
80 „… declaramus, quod, cum dominus marquardus plebanus in zwenzendorf amicus ecclesie nostre 

fidelis et specialissimus benefactor claustrum monialium apud nos propter vetustatem et incuriam 
collapsum et adeo efformatum, quod nobis alias multis debitorum oneribus et diversis adversitatibus 
pregravatis nulla spes fuit illud seu possibilitas reformandi, ob spem divine mercedis et remedium 
anime sue et antecessorum suorum intenderet aliquantulum restaurare, habitis hinc inde cum eo et 
cum aliis familiaribus nostris diversis tractatibus nullam viam tuciorem ad hoc exquirere poteramus, 
quam quod res sive possessiones monialium a rebus nostris sequestrate tantum a nobis ex collegio 
nostro assumptum per procuratorem ad hoc idoneum dispensentur nec tamen idem propter hoc pre-
bende sue emolimento carebit, quem etiam non nisi ex rationabilibus causis et evidentibus excessibus 
nobis et successoribus nostris liceat inmutare, qui etiam nobis semel in anno post epyphaniam faciet 
rationes. Quare nos experta fide et devotione ipsius et inspecta piissima voluntate assensum nostrum 
ad hoc prebuimus voluntarium et devotum“.

81 „ex nunc gubernationi et dispensationi seu provisioni monasterii sanctimonialium renuntiamus et 
successoribus nostris, preterquam expressum est, ordinandi in eodem monasterio vel usurpandi nobis 
aliquid de rebus ipsius facultatem quamlibet adimentes et ut ipsius voluntati et desiderio satis fieret 
et sepedictum monasterium amplius reciperet incrementum, nos de communi consensu de visceribus 
nostris quasdam excerpsimus possessiones assignando eas dicto monasterio perpetuo possidendas, 
quas etiam huic pagine duximus inserendas. duas curias villicales circa mospurgam videlicet talbach 
et ampach cum decima et minutis feodis ac aliis accidentiis ibidem …, curiam in tabel cum iugeribus 
et omnibus accidentiis ibidem, item novum pomerium, item aream cum orto apud curiam villicalem, 
item duo iugera vinearum in Werde circa chremsam, item in Weinzvrlperg duo iugera vinearum … 
census vero consuetus interim cedet dispensatori monialium supradicto“.

82 schiffmann 1935, 204 verzeichnet mehrere kleine Ortschaften dieses namens in der umgebung 
von reichersberg.
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in Wörth bei krems (an der donau)83 und in Weinzierlberg (Gem. bergland, vb 
melk, niederösterreich)84.

da der pfarrer marquard immer 24 personen im frauenkloster haben wollte, 
widmete er diesen auch selbst einige zehente und einen Weingarten, die er als 
präkarien vom stift reichersberg innehatte. nach dem Willen der stiftsleitung 
sollten das frauenkloster und seine Güter hinsichtlich holzbezug, Weideland 
und anderer freiheiten dasselbe recht haben wie das männerkloster. alles, was 
die nonnen an hilfsmitteln und anderen zuwendungen von beweglichen und 
unbeweglichen dingen erhalten, sollte an den verwalter gehen. die aussteller der 
urkunde versprachen, diesen mit derselben Gunst zu behandeln wie einen für ihre 
eigenen Obliegenheiten verantwortlichen85.

im übrigen sollte alles negative und tadelnswerte verhütet werden. vor allem 
sollte rechtlich sichergestellt sein, dass nicht menschen verschiedener profess in 
einem kloster vereint würden. das frauenkloster sollte so schnell wie möglich 
sehr sorgfältig abgeschlossen werden. nur bei vorliegen eines offensichtlichen, 
einleuchtenden und vernünftigen Grundes sollte irgendwelchen personen der 
zutritt zu den chorfrauen und diesen das verlassen des klosters erlaubt sein. 
visitation und zurechtweisung der frauengemeinschaft haben sich der propst 
und der dekan vorbehalten86.

um die einhaltung aller dieser bestimmungen zu sichern und damit jede 
kirche (!) mit dem bemessenen zufrieden sei, schließt dieses wichtige dokument 
mit einer pönformel, die prälaten oder besonderen personen die strafe der 
exkommunikation und dem ganzen reichersberger konvent oder teilen davon 
interdikt und suspendierung androht. in diesem fall sollte das recht, den 
Güterverwalter der nonnen zu bestellen, auf propst und konvent des augustiner 

83 siehe dazu die bei Weigl 1975, 99−101 verzeichneten Ortschaften dieses namens.
84 Weigl 1975, 83.
85 „predictus vero dominus marquardus volens habere certum et perpetuum numerum videlicet  

XXiiiior personarum in monasterio prenotato, quibus deputavit quasdam possessiones de proprie-
tate ecclesie nostre, quarum quasdam iure precario tenuit videlicet … volumus etiam, ut tam ipsum 
claustrum quam predia eiusdem monasterii eo iure gaudeant, quo nos ipsi in lignis ad edificia et 
ad alia necessaria et pascuis et aliis libertatibus. adicimus etiam, quod quicquid in remediis et aliis 
obventionibus rerum mobilium et inmobilium dominabus accesserit, ipsarum recipiat ddispensator. 
promittimus etiam, quod dictum dispensatorem velud propriorum negociorum exsecutorem favor-
abiliter prosequemur“.

86 „igitur omne, quod infirmari vel vituperari potest, precaveri debet. maxime cum iure cautum sit, 
quod homines diverse professionis non socientur in uno monasterio. volumus, ut dictum monaste-
rium, sicut cicius fieri poterit, diligentissime obseretur nec absque manifesta evidenti et rationabili 
causa ad eas aliqualium personarum introitus vel ipsis exitus concedatur. earum etiam visitationem et 
correctionem nobis videlicet preposito et decano solummodo reservamus“.
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chorherrenstiftes st. nikola bei passau übergehen, die einen Geeigneten unter 
den reichersberger chorherren auswählen sollten87.

diese maßnahmen zur erneuerung und reform des frauenklosters am ende 
des 13. Jahrhunderts, die bischof Wernhard von passau am 5. dezember 1300 und 
am 22. februar 1313 bestätigt hat88, bedeuten eine wichtige zäsur in der Geschichte 
des augustinerstiftes reichersberg. hervorzustreichen ist dabei der starke einfluss 
des pfarrers marquard von zwentendorf, der zwar kein angehöriger des stiftes 
war, aber diesem, wie die ihm übertragenen präkarien zu erkennen geben89, 
schon längere zeit in freundschaft verbunden gewesen war. ein signifikanter 
reformschritt war, dass die führung des chorherrenstiftes durch den verzicht 
auf „gubernatio et dispensatio seu provisio monasterii sanctimonialium“ und auf 
jede „facultas ordinandi in eodem monasterio vel usurpandi“ die eigenständigkeit 
des chorfrauenstiftes (claustrum monialium apud nos) grundsätzlich aner-
kannt hat, allerdings ohne damit auf einflussnahme völlig zu verzichten. in 
Wirtschaftsangelegenheiten trotz der abtrennung der Güter des frauenklosters 
und deren bewirtschaftung durch einen eigenen verwalter dadurch, dass dieser 
verwalter (wohl vom propst) aus dem kreis der chorherren genommen wurde 
und dem propst und dem dekan jährlich über seine amtsführung rechnung legen 
musste. auch in geistlicher hinsicht blieb letztlich die oberste leitungsgewalt 
durch das recht auf visitation und korrektion bei den führenden amtsträgern 
des männerklosters, bei propst und dekan. auffällig ist, dass in einem so grundle-
genden reformdokument ein in etwa dem amt des propstes entsprechendes weib-
liches pendant als leiterin der chorfrauengemeinschaft nicht aufscheint, ebenso 
wenig wie das institut der konversinnen. Wenn es in reichersberg die funktion 
einer vorsteherin damals überhaupt gegeben hat, scheint sie keine besondere rolle 
gespielt bzw. sich keiner besonderen rangstellung erfreut zu haben. 

Was in der pönformel der urkunde von 1298 bereits als unerwünschte 
möglichkeit anklingt, nämlich die unzufriedenheit einer der beiden kirchen (!) 
mit ihrem anteil90, hat wenig später zu neuen streitigkeiten über die besitzungen 
und pfründen des frauenklosters geführt. diese werden in der von bischof albert 
ii. von passau unter beiziehung von sachverständigen vermittelten und am 7. april 
1331 beurkundeten streitbeilegung genau beschrieben, wobei sich als streitparteien 
die konvente der regularkanoniker des klosters in reichersberg und der dortigen 

87 „si vero totus conventus vel partes in hoc deliquerint, interdicti et suspensionis sint sententiis inno-
dati, in qua, si per mensem prestiterint animo indurato, ex tunc potestas nostra quantum ad perfici-
endum et statuendum dictum monialium procuratorem ad prepositum et conventum sancti nycolai 
in patavia devolvetur ita, ut non nos de cetero, sed ipsi unum ex nobis dicte amministrationi prefici-
ant, sicut supra expressum est, quanto viderint oportunum“.

88 ublOe 4, 295 im anschluss an nr. 314; boshof−frenz 2013, 168f. nr. 3472 und 277 nr. 3858.
89 siehe anm. 85.
90 ublOe 4, 294 nr. 314: „ut itaque omnia et singula hec serventur et quelibet ecclesia suis terminis sit 

contenta …“.
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nonnen gegenüberstehen91. letztere hatten sich über ihrem kloster und konvent 
entfremdete besitzungen und über die schmälerung ihrer pfründen beklagt92. in 
der nun erzielten einigung wurden nicht nur die einzelnen Güter und einkünfte 
des nonnenklosters schriftlich festgehalten, sondern auch die zusicherung, 
dass diese ohne die ausdrückliche zustimmung der „dominae seu sanctimoni-
ales“ und ohne deren siegel nicht entfremdet oder entzogen werden dürften93. 
ebenso werden die täglichen, monatlichen und jährlichen pfründenleistungen, 
die der jeweilige propst von reichersberg den frauen in form von lebensmitteln, 
Wein und bekleidung oder entsprechenden Geldzahlungen zu gewähren hat, 
genau festgeschrieben. dazu gehört auch die haltung von zehn kühen im Gut 
des klosters reichersberg zum unterhalt der nonnen94. schließlich wird be-
stimmt, dass alle schenkungen und stiftungen von Gläubigen an den konvent 
oder das kloster der nonnen nur diesen zugute kommen dürfen95. außerdem 
sollen diese als mägde Gottes von auswärtigen aufgaben durch drei personen, 
zwei frauen und einen mann, entlastet werden, für deren entlohnung propst 
und männerkonvent zu sorgen haben96. eine vorsteherin des frauenkonvents 
wird in diesem zusammenhang wiederum nicht genannt, wohl aber verfügte 
diese Gemeinschaft, wie bereits erwähnt wurde, damals schon über ein eigenes 
siegel, das auch an der bischofsurkunde als zeichen der zustimmung angebracht 
worden ist97. diesem demonstrativen akt der Gleichberechtigung von männer- 

91 ublOe 6, 7−9 nr. 7: „dudum igitur inter venerabiles conventus canonicorum regularium monas-
terii in reichersperig nostre dyocesis ex parte una nec non sanctimonialium ibidem ex altera super 
nonnullis possessionibus, quas moniales heedem per prepositum et conventum canonicorum predic-
torum … a pluribus citra temporibus ab earum monasterio et conventu alienatas asserebant …“.

92 (possessiones) „… a pluribus citra temporibus ab earum monasterio et conventu alienatas asserebant 
ac etiam super administratione prebende consuete eis multo tempore diminute seu subtracte coram 
nobis materia questionis suborta et diutius ventilata, …“.

93 „… tandem adhibito peritorum consilio partes predictas de utriusque earum bona voluntate et con-
sensu taliter duximus concordandas videlicet, quod prepositus et conventus predicti absque debita 
sollempnitate iuris nullas deinceps possessiones conventuum predictorum quovis modo alienare de-
beant vel presumant, specialiter autem bona alienandi seu distrahendi subsequenter annotata, que ad 
monasterium huiusmodi monialium pertinere singulariter dinoscuntur, videlicet … absque expresso 
consensu dominarum seu sanctimonialium predictarum et sigilli earum approbatione nullam habere 
debeat penitus facultatem“.

94 „et ultra hec omnia decem vacce pro sustentatione earum in allodio monasterii reychersperig 
predicto ipsis debent pabulari“.

95 „preterea quecunque ex devotione fidelium specialiter conventui seu monasterio ipsarum monialium 
inter vivos seu causa mortis legata seu collata fuerint, illa in utilitatem earum sunt singulariter conver-
tenda“.

96 „verum quia non expedit ancillas christi cultu divino relicto extraneis obsequiis occupari, tres perso-
ne, due quidem feminei et una masculini sexus, eis apte pro ipsarum cottidiano sunt servitio deputan-
de, quibus de victualibus et debita laborum remuneratione per prepositum et conventum sepedictos 
similiter erit providendum“.

97 „in quorum omnium et singulorum testimonium nostrum et antedictorum conventuum sigilla 
presentibus sunt appensa“. das siegel des frauenkonvents ist nicht erhalten.



Mittelalterliche Doppelklöster im oberösterreichischen Raum  103

und frauenkonvent entspricht auch, dass der bischof bei der bestätigung dieser 
einigung von den beiden vorgenannten Klöstern spricht98.

ergänzend zu diesem „chrieg, der gewesen ist zwischen den gaistlichen läuten 
…. dem probst und dem conventt der chorherren ze reichersperg an ainem tail 
und der chlostervrawen“, entschied bischof albert am 2. februar 1332, dass im 
falle von landesschaden die pfründen der chorfrauen genauso gemindert werden 
müssen wie die der chorherren, dass aber auch eine besserung der pfründen beiden 
konventen zugutekommen müsse99. das siegel des konvents der klosterfrauen ist 
an dieser urkunde erhalten100.

Jahrzehnte später flackerte der anscheinend grundsätzliche streit zwischen 
den beiden geistlichen kommunitäten in reichersberg neuerlich auf. bischof 
albert iii. von passau beauftragte deshalb am 20. dezember 1373 den propst des 
chorherrenstiftes suben, die beiden streitparteien, nämlich „prepositum monas-
terii in reichersperig eiusdem nostre dioecesis ex una et conventum monasterii 
sanctimonialium ibidem“, nach passau zu zitieren101. dort hat der dompropst 
Johann von scherffenberg gemeinsam mit dem propst friedrich von st. nokola 
bei passau die briefe und urkunden, die beide parteien mitgebracht haben, stu-
diert und dann auf friedrichs rat „umb di misshelung, di ist gewesen zwischen 
des erwirdigen und geistleichen herrn dietmars propst datz reichersperig und 
seines conventz an ainen tail und der chlosterfrawn daselbs an dem andern tail“ 
bereits einen tag später am 21. dezember 1373 entschieden102: beide parteien sowie 
ihre freunde und helfer sollen ihre feindschaft begraben. Osanna epelhauser, ob-
wohl nicht als solche bezeichnet, offensichtlich die vorsteherin des frauenklosters 
(† 1380), die zuvor den Wein des männerklosters in neuburg am inn beschlag-
nahmen hatte lassen, muss den propst von reichersberg um lösung ihrer schuld 
und des bannes, dem sie wegen ihres ungehorsams verfallen ist, bitten. die nicht 
genannten (weltlichen) freunde der „epelhawserinn“ – in der urkunde wird ihr 
kein titel beigegeben103 – müssen dem Gotteshaus in reichersberg den erlittenen 

98 „ceterum quia premissa omnia et singula partes sepedicte concorditer approbaverunt, nos utilitate 
utriusque monasteriorum predictorum diligenter attenta ad devotam ipsarum instantiam singula 
queque gratanter approbantes ex auctoritate ordinaria ex certa scientia duximus confirmanda“.

99 ublOe 6, 52 nr. 44.
100 „… disen brief versigelt mit unserm insigel und mit paider conventt chorherrn und chlostervrawn 

insigel“. das siegel des frauenkonvents wird von den editoren des urkundenbuchs so beschrieben: 
„die frauen haben die heil. maria (oder anna) sitzend auf einer bank, vor ihr das heilige kind 
 stehend“. da die kirche des frauenklosters maria geweiht war, ist ersteres vorzuziehen. bei dem 
spitz ovalen siegel handelt es sich um das einzige erhaltene des frauenkonvents; siehe dazu straub 
1984, 122 (abb.) und 374 nr. 9.09.

101 ublOe 8, 668 nr. 666.
102 ublOe 8, 669f. nr. 667.
103 in den nekrologien von salzburg und st. nikola wird sie nur als monialis bzw. sanctimonialis geführt 

– vielleicht eine folge ihres früheren „ungehorsams“? necrologia s. rudberti salisburgensis 124: 
„Osanna monialis in reichersberg“ und necrologia monasterii s. nicolai pataviensis 141:  „domina 
Osanna epelhausarin sanctimonialis in reychersperg“.
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schaden ersetzen. die klosterfrauen sollen ihrem (!) propst gehorsam sein nach 
alter Gewohnheit und den vorschriften der Ordensregel. der propst wiederum 
soll den klosterfrauen ausreichende pfründen geben, bis der bischof nach seiner 
rückkehr nach passau eine diesbezügliche regelung für beide seiten treffen werde.

mit der endgültigen schlichtung dieses streites hat bischof albert von 
passau dann abermals seinen dompropst Johann und den propst friedrich 
von st. nikola beauftragt. die von beiden besiegelte umfangreiche urkunde 
vom 1. november 1374104 entscheidet in der heftigen „auseinandersetzung zwi-
schen propst dietmar und konvent von reichersberg auf der einen seite und 
dem dortigen nonnenkonvent auf der anderen seite über die verteilung und 
verwaltung der pfründen der nonnen sowie über andere zu beachtende rechte 
und Gewohnheiten“, nachdem beide parteien ihre urkunden und ansichten vor 
den zwei schiedsrichtern vorgebracht haben und sich schließlich zur anerkennung 
des schiedsspruchs und zur beilegung des streites bereit erklärt haben105. dabei 
tritt deutlich zutage, dass es bei dem streit nicht nur um besitzrechte und 
pfründen ging, sondern dass die reform der klosterzucht und die unterordnung 
unter den propst im vordergrund gestanden sind. so sollen die klosterfrauen 
dem propst von reichersberg die schuldige ehrerbietung erweisen, Gehorsam 
versprechen und wie früher in der Ordnung leben, die die regel ihres Ordens 
lehrt. sie sollen im kloster eingeschlossen sein, und dessen schlüssel soll der 
propst oder, wenn es gerade keinen gibt, der konvent einem Geeigneten ihrer 
mitbrüder zur verwahrung geben. die nonnen dürfen sich nur mit erlaubnis 
des propstes oder seines stellvertreters außerhalb der klostermauern begeben106. 
es ist ihnen verboten, irgendwelche klagen, durch die dem kloster reichersberg 
irgendwelche unannehmlichkeiten entstehen könnten, entweder selbst oder durch 
mittelsleute an außenstehende laien heranzutragen; dafür ist nur der passauer 
bischof oder der von diesem bestellte archidiakon zuständig. verstöße gegen die 

104 ublOe 8, 721−725 nr.711.
105 „… , quod cum inter religiosos viros in christo nobis dilectos dominum dyetmarum prepositum et 

conventum monasterii in reichersperig dicti ordinis ex una et conventum sanctimonialium ibidem 
parte ex altera gravis esset materia questionis et dissensionis exhorta super provisione et administra-
cione prebende eisdem santimonialibus facienda et aliis iuribus et consuetudinibus observandis … 
volentes, sicut tenemur, prefatos dyetmarum prepositum, conventum et sanctimoniales antedictas 
cum omnibus suis litteris et munimentis, quibus pro utraque parte uti vellent, ad nostram vocavimus 
presenciam ad procedendum in facto prenotato. … sponte et liberaliter conpromiserunt promittentes 
fide data sub debito iuramenti, quod omnia et singula, que nos arbitrando diffiniendo et limitando 
super premissis pronunciaverimus, rata grata atque firma inviolabiliter vellent observare, prout ex 
litteris eorum sigillis roboratis clarius apparet, …“.

106 „item arbitrando diffinimus, ut ipse sanctimoniales preposito in reichersperig faciant debitam re-
verentiam et obedientiam promittant et quod in antea uniant sub regulari disciplina, prout ipsorum 
docet regula, et quod sint recluse in monasterio et claves monasterii prepositus in reichersperig aut 
conventus, si monasterium vacaverit, conmittat alicui ex confratribus suis ad hoc apto custodiendas 
et quod dicte sanctimoniales extra septa sui monasterii preter licentiam prepositi vel eius locum te-
nentis in hac parte de cetero exire et divagari non presumant“.
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vorgenannten vorschriften sollen mit kerkerstrafe geahndet werden, die nur durch 
die entscheidung des propstes erlassen werden kann107. die nonnen müssen im 
kloster täglich die kanonischen tagzeiten beten108 bis ihre zahl so angewachsen 
ist, dass sie diese singen können, wie das in anderen klöstern üblich ist. der propst 
soll von seinen mitbrüdern täglich eine messe im frauenkloster feiern oder singen 
lassen und bei tag und bei nacht die anderen dienste wie Weihezeremonien, 
patrozinienfeste, prozessionen und Jahrtage sowie die anderen gewohnten feier-
lichkeiten abhalten lassen109.

Wie groß damals das misstrauen gegenüber reichersberger chorfrauen in der 
zentrale der diözese passau gewesen ist, zeigen die folgenden, von den beiden 
schiedsrichtern des bischofs erlassenen bestimmungen. damit die urkunden 
der nonnen in zukunft nicht durch sie oder durch eine von ihnen zerrissen oder 
entfremdet werden und nicht durch ihr siegel irgendwelche neuerungen ent-
stünden, ordneten die beiden pröpste an, dass alle urkunden und das siegel des 
frauenkonvents immer im kloster st. nikola bei passau verwahrt werden sollten 
unter besonderer aufsicht des dortigen propstes und konvents. Wenn der propst, 
der konvent oder die nonnen von reichersberg abschriften ihrer urkunden 
erbitten, soll ihnen das auf ihre kosten gewährt werden. außerdem dürfen 
die klosterfrauen ihr siegel nur mit zustimmung des reichersberger propstes 
und seines konvents gebrauchen, anderenfalls sind die besiegelten urkunden 
ungültig110.

107 „… nec aliquas querimonias, ex quibus dicto monasterio in reichersperig incomoda aliqua possent 
suboriri, ad extraneas personas laicales per se vel interpositas personas occasione quacunque ulatenus 
deferant nec deferri procurant nisi ad episcopum pataviensem vel loci archidyaconum per ipsum 
episcopum deputatum. … contemptrices penam carceris volumus et ordinamus sustinere ad arbitrium 
ipsius prepositi tantummodo relaxandam“.

108 vielleicht ist aus reichersberg ein nonnenbrevier erhalten geblieben. die handschrift der österrei-
chischen nationalbibliothek cvp. ser. nova 2958 von circa 1160/70, die einen psalter, Gebete für klos-
terfrauen, hymnen, sechs lektionen zu ehren marias und andere liturgische texte enthält, wird mit 
dem reichersberger kanonissenstift in verbindung gebracht; classen 1960, 307f. und 439−441; 
holter 1983, 300; kurt holter in: str aub 1984, 294 nr. 3.28.

109 „item ordinamus, quod dicte sanctimoniales singulis diebus legant horas canonicas in monasterio 
suo, donec earum numerus adeo accrescat, quod ipsas horas possint per notam decantare, sicut in aliis 
monasteriis fieri consuevit. item prepositus predictus ordinet et mandet per suos fratres in monaste-
rio sanctimonialium unam missam celebrari cottidie vel per notam decantari ac alia dedicacionum 
patrociniorum processionum anniversariorum officia diurna atque nocturna et solempnitates alias 
peregi laudabiles et consuetas“.

110 „item ne littere ipsarum sanctimonialium de cetero per eas vel aliquam earum distrahantur vel alie-
nentur et ne per sigillum earum alique fiant innovaciones, ordinamus, ut omnes earum littere muni-
menta ac sigillum in anteo semper deponantur et remaneant in monasterio sancti nicolai patavie per 
prepositum et conventum ibidem diligencius conservande. Quociens autem prepositus conventus 
seu sanctimoniales in reichersperig predicti copias ipsarum litterarum pecierint, illas eis sub eorum 
tamen expensis nolumus denegari. insuper dicte sanctimoniales predicto earum sigillo nullatenus 
utantur in aliquo facto vel tractatu preter consensum prepositi et conventus predictorum, aliter litte-
re ipso sigillo consignate omni penitus volumus carere firmitate“.
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des Weiteren wird der propst von reichersberg unter anderem angehalten, den 
nonnen einen mann und eine frau für allgemeine dienste zu stellen, ausreichend 
für holz in der gemeinsamen küche zu sorgen sowie jedes Jahr das refektorium und 
nach bedarf die infirmerie von allerheiligen bis Georgi (1. november–23. april) 
zu heizen. auch soll der propst den klosterfrauen die notwendigen baulichkeiten 
für schlafraum, refektorium, infirmerie und küche erbauen und erneuern, wie das 
in anderen klöstern ordentlich gemacht wird. schließlich wird noch angeordnet, 
dass die schwestern über alle beweglichen dinge, die ihrem kloster geschenkt oder 
gewidmet werden, frei verfügen dürfen, über alle immobilien aber der propst wie 
über die anderen Güter seines klosters bestimmen soll111.

dieses bedeutungsvolle dokument endet mit einer pönformel: Wenn der 
propst, der konvent oder ein anderer damit beauftragter alle diese angeführten 
bestimmungen nicht befolgt und den nonnen das ihnen zustehende auch 
nach ermahnung nicht gewährt, sollen der bischof von passau und der örtliche 
archidiakon den klosterfrauen das vorenthaltene aus den stiftseinkünften er-
setzen und die verantwortlichen bestrafen112. Wiederum fällt auf, dass in dieser 
umfangreichen urkunde mit ihren zahlreichen paragrafen keine vorsteherin des 
frauenkonvents erwähnt wird – auch der name Osanna epelhauser kommt nicht 
vor – , sondern stets nur die nonnen und deren konvent. auch laienschwestern 
(conversae) finden keine erwähnung.

einer Jahrtagsstiftung vom 16. november 1375 ist ein hinweis auf das damalige 
zahlenverhältnis zwischen den brüdern des männerklosters und den schwestern 
des frauenklosters zu entnehmen. demnach bekamen die „herren“ jährlich drei 
pfund Wiener pfennig und die „frauen“ ein halbes pfund für ihre nächtlichen 
vigilien113. dass die zahl der klosterfrauen nicht groß war, ergibt sich auch aus 
der forderung in der streitbeilegungsurkunde vom 1. november 1374, die kanoni-

111 „… item pro conmuni servicio ipsarum sanctimonialium provideat duabus personis utriusque sexus 
in victualibus et mercede laboris, item provideat eisdem sanctimonialibus sufficienter de lignis pro 
coquina conmuni et calefaciat singulis annis refectorium et necessitate exigente infirmariam a festo 
omnium sanctorum usque in diem sancti Georii, item prepositus edifficet et reparet eis conmunia 
edificia pro dormitorio refectorio infirmaria et coquina necessaria, prout in aliis monasteriis decenter 
fieri consuevit. item ordinamus et limitamus, quod de omnibus rebus mobilibus donandis aut testan-
dis monasterio sanctimonialium ipse sorores ad votum suum et utilitatem propriam debeant inter se 
disponere et equaliter ordinare, de rebus vero immobilibus eidem monasterio testandis vel donandis 
prepositus disponat et ordinet sicut de aliis bonis monasterii sui supradicti“.

112 „… ordinamus, si prepositus vel conventus vacante monasterio vel alter ad hoc deputatus omnia et 
singula, prout premittitur, per nos arbitrata ordinata et limitata non adimpleret et ipsis sanctimo-
nialibus non administraret, vel similando ministrare diferret et monitus neglecta non emendaret, ex 
tunc episcopus vel loci archidyaconus, qui pro tempore fuerit, de bonis monasterii in reichersperig 
omnia obmissa et retenta dictis dominabus administrabit et administrare faciet cum integritate et 
prepositus seu conventus aut alter in hoc negligens et remissus penis subjacebit per ipsum episcopum 
seu archidyaconum moderandis“.

113 ublOe 8, 785 nr. 760: „und sol auch dez selben tags alle jar ewichleich taylen under di hern dreu 
pfunt Wienner pfenning und den frawn geben in daz frawn cholster(!) auch dez selben tags ewich-
leich ain halbs pfunt Wienner pfenning, dar umb di auch dez nachtes vigilii sullen haben“.
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schen tagzeiten im falle einer vergrößerung des konventes nicht mehr zu beten 
sondern zu singen.

unklar ist, in welcher beziehung das chorfrauenstift zum reichersberger 
spitalwesen gestanden ist114. in der urkunde über die erneuerung des 
frauenklosters im Jahr 1298 gesteht die leitung des männerklosters dem verwalter 
der klosterfrauen unter anderem auch den besitz eines Gartens mit der hofstatt 
eines spitals zu, wovon er dem kustos des männerklosters jährlich zehn schilling 
für die beleuchtung zahlen soll. Gleichzeitig wird auch für den fall vorgesorgt, 
dass das spital wiederhergestellt werden muss115. die betreffende textstelle muss 
allerdings nicht so interpretiert werden, dass es sich hierbei um das spital des 
frauenklosters handelt. anders in der streitbeilegungsurkunde von 1374, in der 
eindeutig die verpflichtung des propstes festgeschrieben ist, die infirmerie der 
schwestern in der kalten Jahreszeit zu beheizen und für die bauliche erhaltung zu 
sorgen. in anbetracht der wahrscheinlich nicht sehr großen zahl der klosterfrauen 
wird man aber den begriff „infirmaria“ wohl realitätsnäher als krankenabteilung 
übersetzen denn als spital116.

Wenn dem reichersberger frauenkloster 1298 im zuge der erneuerung eine 
gewisse eigenständigkeit gegenüber dem propst und dem männerkonvent ein-
geräumt worden ist, so hat sich der frauenkonvent dieser lockerung sicherlich 
nicht lange erfreuen können. dies geben die heftigen auseinandersetzungen in 
den dreißiger und siebziger Jahren des 14. Jahrhunderts zu erkennen, denen bereits 
seit längerer zeit zwistigkeiten vorausgegangen sein müssen. dieses kräftemessen 
endete 1374 nach einschaltung der passauer diözesanleitung mit der völligen 
unterordnung der chorfrauengemeinschaft unter die Oberhoheit des propstes 
von reichersberg. dabei fällt auch stärker als im zuge der reform von 1298 die 
aktive einbindung des stiftes st. nikola bei passau auf, des ältesten augustiner 
chorherrenstiftes in bayern117, dem 1374 für die zukunft eine in etwa einem 
Oberhof vergleichbare stellung gegenüber reichersberg zugewiesen wurde.

aus der folgezeit sind bloß wenige nachrichten über das reichersberger 
frauenkloster bekannt. die letzte namentlich bekannte chorfrau dorothea 
hauzinger ist am 5. februar 1407 urkundlich bezeugt118. am 3. april 1326 ge-
währten mehrere kardinäle mit zustimmung des passauer diözesanbischofs 
einen ablass für jene Gläubigen, die an bestimmten tagen nach der beichte die 

114 dazu haider 1983, 91.
115 ublOe 4, 294 nr. 314: „pratum circa phaeffing et ortum cum area hospitalis procurator domina-

rum etiam possidebit et solvet inde X solidos custodi pro lumine annuatim. si vero contingat dictum 
hospitale denuo restaurari proventibus equivalentibus X solidorum redditus custodi pro lumine re-
conpensentur“.

116 es sei denn, die infirmerie der schwestern hatte wie in ranshofen auch die funktion des armenspi-
tals zu erfüllen; schopf 1985, 102f.

117 mier au 1997, 372f.; boshof 1984, 33−43.
118 meindl 1884, 193 nr. 22; rödhammer 1988, 155.
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kirche der klosterfrauen aufsuchen und dort eine spende für den erhalt dieser 
kirche oder des klosters leisten119. in der bereits erwähnten Jahrtagsstiftung vom 
16. november 1375 wird bestimmt, dass die frauen im frauenkloster jährlich ein 
halbes pfund Wiener pfennig erhalten sollen mit der verpflichtung, nächtliche 
vigilien zu halten120. am 17. november 1432 weihte der passauer Weihbischof 
matthias die frauenkirche, „die durch menschliche schwachheit und anreizung 
des teufels“ entweiht worden war, mit ihren vier altären, das frauenkloster und 
den anschließenden friedhof neu sowie am nächsten tag eine statue der maria 
mit dem Jesuskind, die in einem Gang der frauenkirche aufgestellt war121. am 
16. april 1447 weihte der passauer Weihbischof siegmund ebenfalls die altäre 
der frauenkirche und verlieh ihr einen ablass122. ablässe erhielt die kirche 
auch in den Jahren 1448 und 1450, doch ist bei allen diesen vom frauenkloster 
nicht mehr die rede123. bernard appel und konrad meindl nahmen des-
halb an, dass das reichersberger frauenkloster in der zeit zwischen 1432 und 
1447 zu bestehen aufgehört habe124. die einträge aus dem 15. Jahrhundert im 
nekrologium des steirischen chorherrenstiftes seckau von drei „consorores 
(nostre) de reichersperg“125 und einer „monialis soror nostra de reychersperg“ 
sowie aus dem 15./16. Jahrhundert von zwei wohl verschwesterten frauen „ex lai-
cali fraternitate monasterii reichersperg soror nostra“ bzw. „ex laycali fraterni-
tate cenobii reichersperg“126, können leider nicht genauer datiert und bestimmt 
werden. christiane ulrike kurz sieht in den betreffenden entweder „seckauer 
chorfrauen aus reichersberg“ oder „reichersberger chorfrauen“127. sollte die 
zum Jahr 1467 eingetragene Osanna rader „soror nostra de reychersperc“128 
eine reichersberger chorfrau gewesen sein, müßte man das ende des dortigen 
frauenklosters in der zweiten hälfte des 15. Jahrhunderts annehmen. am 18. april 
1518 weihte der passauer Weihbischof bernhard den um die frauenkirche gele-
genen ummauerten friedhof129. im chorherrenstift reichersberg erinnern heute 

119 appel 1857, 128. – zu der vermuteten lage des frauenklosters bei der liebfrauenkirche siehe kurz 
2015, 106f.

120 ublOe 8, 785 nr. 760: „… und den frawn geben in daz frawn cholster(!) auch dez selben tags ewich-
leich ain halbs pfunt Wienner pfenning, dar umb di auch dez nachtes vigilii sullen haben“.

121 appel 1857, 197; meindl 1884, 190.
122 appel 1857, 202; meindl 1884, 190.
123 appel 1857, 202.
124 appel 1857, 202; meindl 1884, 190; so auch rödhammer 1988, 155 und schauber 1984, 123.
125 necrologium seccoviense 405 und 429: eigentlich „anna egckerin … omnes confratres de reichers-

perg“ und „margaretha de münichperg, … anna smautzhauserin … omnes confratres nostri de rei-
chersperg“ weil unter lauter männern.

126 necrologium seccoviense 413 und 419. bei der von kurz 2015, 109f. weiters angeführten „agatha 
monialis“ im nekrolog des salzburger benediktinerklosters nonnberg handelt es sich um eine non-
ne des eigenen hauses; siehe dazu necrologium monasterii s. erentrudis 69.

127 kurz 2015, 109.
128 necrologium seccoviense 408.
129 appel 1857, 228.
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noch zwei frühbarocke statuen, die chorfrauen in Ordenstracht darstellen, aus 
der 1820 abgerissenen frauenkirche an das ehemalige frauenkloster130.

die an der pankratius-kirche der alten königlichen pfalz ranshofen am 
beginn des 12. Jahrhunderts bestehende klerikergemeinschaft dürfte um 1125 in 
engem zusammenwirken des herzogs heinrich iX. des schwarzen von bayern mit 
dem die kanonikerreform vorantreibenden erzbischof konrad i. von salzburg in 
ein augustiner chorherrenstift umgewandelt worden sein131. der erste nament-
lich bekannte propst manegold lässt sich in einer zeitspanne zwischen 1139/41 
und 1151/53 nachweisen132. nach aussage der in der mitte des 17. Jahrhunderts 
von dem stiftsdekan hieronymus mayr verfassten stiftschronik „antiquarium 
ranshovianum“ hat bereits zuvor bischof reginbert von passau (1138−1147) – 
hier liegt wahrscheinlich eine verwechslung mit dessen vorgänger reginmar 
(1121−1138) vor133 – am 8. november 1135 in anwesenheit des bayerischen herzogs 
heinrich X. des stolzen zwei neu errichtete Gebäude geweiht, und zwar dasjenige 
für die chorfrauen „gegen Westen“ und jenes für die chorherren „gegen Osten“134. 
das die regel des heiligen augustinus befolgende stift ranshofen dürfte also von 
anfang an als doppelkloster angelegt gewesen sein135. eine um 1130 zu datierende 
traditionsnotiz verzeichnet eine schenkung an das „monasterium feminarum in 
ranshoven“136, spätere notizen solche an das „claustrum feminarum“137. um 1150 
trat die tochter eines ministerialen in das „claustrum conversarum“ ein138, um 1190 
wurde eine adelheid „sub eadem regula enutriend(a) … in fraternitatis consortium“ 
aufgenommen139, um 1215 die schwester eines ministerialen „in sororem spiritu-
alem et consortium in claustro feminarum“140. in einer urkunde des ministerialen 

130 rödhammer 1988, 155f. mit beschreibung und abbildungen der beiden statuen; str aub 1984, 
123 (abb. mit einem buch in der hand) und 385f. nr. 10.05 und 10.09.

131 Weinfurter 1975, 75−79; schopf 1985, 17−23; schopf 1990, 17−45; scherr 2008, 
146−171; mier au 1997, 376f.; zurstr assen 1989, 74f.; schmidt 1984, 139−144; schmidt 
2005, 238−261.

132 Weinfurter 1975, 78f.; schopf 1985, 51f. und 239.
133 r ehberger 1984/2, 27.
134 mayr, antiquarium ranshovianum fol. 29r: „consecrata sunt ranshovii duo religiosa aedificia 

unum versus orientem pro canonicis regularibus, alterum pro regularibus canonissis occidentem ver-
sus et a reverendissimo domino reginberto episcopo pataviensi sexto idus novembris consecrata“. 
schiffmann 1908/1, 14: „das Wohngebäude der nonnen … haben wir uns wohl mit der pfarrkirche 
baulich verbunden zu denken, weil es in der Jubiläumsfestschrift [von 1702] heißt, es sei ‚neben der 
nordseiten‘ (des stiftes) gelegen gewesen“. dazu kurz 2015, 99f. und schopf 1985, 19 und 86 
sowie ebenda 4f. über die stiftschronik.

135 schopf 1985, 86; schopf 1990, 28f. und 41 mit einem kurzen abriss der Geschichte des 
frauenstiftes.

136 schiffmann 1908/2, 19 nr. 49; zu dieser Quelle siehe auch schmidt 1990, 5−16, und 
schmidt 2008.

137 schiffmann 1908/2, 48 nr. 119 und 88 nr. 177.
138 schiffmann 1908/2, 27 nr. 71.
139 schiffmann 1908/2, 78 nr. 162.
140 schiffmann 1908/2, 88 nr. 177.
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raffold von blankenbach aus dem Jahr 1282 begegnen die „dominae in claustro“141. 
1296 wird in einer urkunde von propst und konvent von ranshofen vom „claus-
trum dominarum prope monasterium“ gesprochen142, ein Jahr später vom „domus 
nostrarum dominarum“ und vom „claustrum nostrarum dominarum“143 und im 
Jahr 1300 vom „conventus noster fratrum et dominarum“144.

aus dem 12. und aus der ersten hälfte des 13. Jahrhunderts sind etliche 
klosterschwestern (sorores) und eine reihe von laienschwestern (conversae) be-
zeugt, die hubert schopf erfasst und zusammengestellt hat145. bei ihrem eintritt 
in das kloster haben entweder sie selbst oder ihre verwandten Güter als mitgift 
symbolisch in einer zeremonie am altar des heiligen pankratius übergeben146. 
Wie sehr bei diesen akten der hauptheilige der klosterkirche im vordergrund 
stand, zeigt auch die schenkung eines ministerialen, der „filiam suam adelheidem 
regulari disciplina enutriendam in domo s. pancratii“ am altar dieses märtyrers 
übergab147. besonders bezeichnend ist, dass hier die mitgift eines jungen mädchens 
beim eintritt in das frauenkloster als schenkung „in proprietatem et ad servi-
endum deo et Fratribus illic deo militantibus“ deklariert wird. das spricht dafür, 
dass der frauenkonvent über keinen eigenen besitz verfügt hat und wirtschaftlich 
von der leitung des männerklosters abhängig gewesen ist. hat in diesem fall der 
vater seine tochter dem stift übergeben, so konnten ältere damen (matronen, 
Witwen) selbstständig als laienschwestern in das kloster eintreten148. dies galt 
besonders für angehörige des ministerialenstandes sowie des niederen adels, die 
bei den kanonissen und konversinnen dominiert zu haben scheinen149. für den 
regionalen adel dürfte das frauenkloster somit neben religiösen beweggründen 
auch die funktion einer versorgungsanstalt gehabt haben.

ein solches beispiel bietet der fall der „domina“ elisabeth, der Witwe nach 
ludwig von franking, die 1268 gemeinsam mit ihrem sohn ludwig als konversin 
in das stift eintrat. in diesem zusammenhang übergab sie zu ihrem seelenheil und 
zum ausgleich ihrer präbende eine reihe von Gütern, rechten und einkünften, 
damit davon die pfründen für sie beide bestritten werden konnten. propst sifrid 
(1255−1276) gab dafür mit zustimmung seines kapitels der elisabeth „prebendam 

141 ublOe 3, 556f. nr.607; über die blankenbacher siehe schopf 1985, 43.
142 ublOe 4, 247 nr. 274.
143 ublOe 4, 265f. nr. 289.
144 ublOe 4, 330 nr. 353.
145 schopf 1985, 90f.; danach auch bei kurz 2015, 100f.
146 die schenkungsnotizen verzeichnet kurz 2015, 102–104.
147 schiffmann 1908/2, 80 nr. 164.
148 schiffmann 1908/2, 48 nr. 119: „qualiter quedam matrona honesta luikardis nomine de minis-

terialibus regni, cum in claustrum feminarum apud nos se transferret, tradidit super altare s. pancratii 
martiris tale predium …“. dazu schopf 1985, 89.

149 schopf 1985, 88f.
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unius nostre sororis et converse in victu … aut vestitu precipue propter deum“, also 
für den unterhalt und für die bekleidung150.

im Gegensatz dazu haben 1274 die eltern der Gertrud von salhorn, die dem 
stift ranshofen zu ihrem seelenheil drei Güter geschenkt haben, den inhalt 
der pfründe ihrer tochter genau urkundlich festschreiben lassen. demnach 
hat Gertrud dieselbe pfründe wie ein priester der ranshofener kirche aus dem 
Weinkeller und aus der küche erhalten, wobei der bezug von Wein, bier und 
kleidung detailliert geregelt worden ist, sogar im hinblick auf die drei jährlichen 
aderlässe151.

Wenig ist über die Organisation des chorfrauenstiftes in ranshofen aus der 
anfangszeit bekannt. aus dem 12. Jahrhundert sind drei „magistrae“ namentlich 
bezeugt152, in denen, wie die späteren reformbestimmungen aus dem Jahr 1296 
beweisen, die vorsteherinnen des frauenstiftes zu sehen sind. die bezeichnung 
einer laienschwester mit dem titel „cameraria“ im ältesten nekrologium153 deutet 
darauf hin, dass dem frauenkloster zumindest zeitweilig zugriff auf eigenen, von 
einer funktionärin aus dem kreis der konversinnen verwalteten besitz möglich 
war, wenn auch vielleicht nur mit einschränkungen.

spezielle einblicke in das klosterleben, aber auch in die kirchliche hierarchie 
gewähren die statuten, mit denen propst konrad i. (1277−1311) und der konvent 
1277 die toten- und Gedächtnisfeiern für die verstorbenen brüder und schwestern 
ihrer Gemeinschaft geregelt haben154. demnach sollten die konversinnen (con-
verse sorores nostre)wie die mitbrüder mit den Weihegraden des diakons und 
des subdiakons 30 tage lang täglich einmal vigilien für einen verstorbenen 
priester-chorherrn, einen diakon oder einen verdienten Weltpriester abhalten. 
die ungebildeten laienschwestern (converse sorores nostre non literate) und die 
laienbrüder (barbati conversi) sollten 60 vater unser und ebenso viele Gegrüßet 
seist du maria beten155. für einen verstorbenen subdiakon, einen laienbruder 
oder eine laienschwester sollte sieben tage lang die totenmesse mit dem kapitel 
gesungen werden156. man sieht, dass die konversinnen einmal den zum diakon 
oder zum subdiakon geweihten chorherren gleichgestellt sind, das andere mal 
verständlicherweise den laienbrüdern, aber von den chorherren nur jenen mit 

150 ublOe 3, 353−355 nr. 377.
151 ublOe 3, 404f. nr. 441.
152 schopf 1985, 87 und 90f.
153 schopf 1985, 87 und 90: „conversa, soror nostra, cameraria“ und „cameraria conversa“.
154 ublOe 3, 467−469 nr. 508; dazu schopf 1990, 40.
155 „dyaconi et subdyaconi nostri confratres, qui non sunt virgarii, iam in scolis dicant cottidie specia-

liter semel vigilias usque ad tricesimum confratris mortui et defuncti. converse vero sorores nostre 
idem facient et, si non sint literate, dicant lX pater noster et totidem ave maria. similiter barbati 
conversi debent pro confratre mortuo facere usque ad eius tricesimum omni die“.

156 „Obeunte autem subdiacono nostre professionis et barbato confratre nostro seu conversa sorore 
nostra missa pro defunctis per vii dies cum choro communiter decantetur“.
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dem Weihegrad eines subdiakons. bis zum siebten tag sollten sich die chorherren 
täglich unter Glockengeläute in feierlicher prozession zum Grab des verstorbenen 
subdiakons, des konversen oder der konversin begeben; falls schnee und regen 
den friedhofsbesuch verhinderten, sollte im kapitel ein placebo gebetet und 
sollten zwei schüler das betreffende Grab mit Weihwasser und Weihrauch be-
sprengen157. der angesprochene friedhof soll sich, wie konrad schiffmann 
meinte, „nach Osten vor der apsis der (stifts-)kirche“ erstreckt haben158.

etliche Jahre danach erließen propst und konvent von ranshofen in derselben 
angelegenheit abermals regelungen, die bischof Wernhard von passau am 4. Juli 
1290 bestätigte159. sie stimmen inhaltlich weitgehend mit jenen von 1277 überein, 
sind jedoch prägnanter und kürzer formuliert und um bestimmungen über die 
verwendung der zehenteinkünfte des hospitals für die armenfürsorge ergänzt. 
in einem für unser thema wesentlichen punkt weichen sie ab: die aufgaben der 
laienschwestern (konversinnen) bei den feierlichkeiten für einen als priester 
oder diakon verstorbenen chorherrn oder für einen auswärtigen priester160 
übernehmen jetzt die chorfrauen (sorores), wobei wiederum zwischen gebil-
deten (sorores litterate) und ungebildeten (sorores non litterate) unterschieden 
wird. nun sind es die gebildeten schwestern, die hinsichtlich der vigilien für 
den verstorbenen den diakonen und subdiakonen mit schulabschluss gleichge-
stellt sind, und die ungebildeten schwestern im hinblick auf die Gebete vater 
unser und Gegrüßet seist du maria den laienbrüdern des stiftes161. für den 
todesfall einer laienschwester (conversa soror nostra) gelten wie in dem statut 
von 1277 dieselben bestimmungen wie für einen verstorbenen subdiakon oder 
einen laienbruder162.

157 „eorum etiam sepulchrum visitabitur usque ad diem septimum sue mortis cum processione commu-
ni et responsorio pro mortuis et placebo, nisi propter nivem et pluviam ad eorum cimiterium non 
possit fieri processio dominorum, tunc in choro placebo dicatur et duo scolares mittantur ipsum 
sepulchrum aspergere et thurificare“.

158 schiffmann 1908, 15.
159 ublOe 4, 134 nr. 142 und scherr 2008, 215f. nr. 1: „…quod venerabilis frater noster dominus 

chunradus prepositus ecclesie ranshouensis in nostra constitutus presencia quedam statuta per eum 
et conventum suum edita nobis in scriptis exhibuit petens nostre auctoritatis confirmari munimine, 
quorum tenorem presentibus inseri mandavimus in hec verba: …“ = boshof−frenz 2013, 85f. nr. 
3197.

160 ublOe 4, 134 nr. 142: „…constituimus, ut decedente fratre nostro presbitero vel dyacono vel alio 
sacerdote extraneo, quem devocionis sue intuitu fraternitatis nostre milicie duxerimus aggregandum 
…“.

161 ublOe 4, 135 nr. 142: „dyacones vero et subdyacones fratres nostri scolis emancipati ac sorores 
litterate vigilias, barbati quoque fratres et sorores non litterate sexaginta pater noster et totidem ave 
maria legant diebus singulis usque ad tricesimum fratris mortui prenotati“.

162 „in decessu autem subdyaconi seu barbati confratrum nostrorum seu converse sororis nostre omnis 
premissa sollempnitas usque ad diem septimum peragatur illo dumtaxat adhibito moderamine, quod, 
si aure obstante intemperie sepulchrum comode, ut expressum est, non poterit visitari, placebo lega-
tur in choro uno sacerdote thurificante et duobus scolaribus adspergentibus totum cymiterium cum 
sepulchro“.
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auffällig ist, dass in den statuten von 1277 chorfrauen (sorores) über-
haupt nicht vorkommen und in beiden dokumenten zwar regelungen für die 
feierlichkeiten beim tod einer laienschwester (conversa) enthalten sind, nicht 
aber solche für eine chorfrau (soror nostra). eine logische erklärung kann in 
beiden fällen nicht geboten werden. denn selbst unter der annahme, dass es 1277 
in einer krisenzeit im frauenkloster nur konversinnen gegeben habe, erscheint es 
äußerst unwahrscheinlich, dass die stiftsleitung in ein so umfassendes statut nicht 
auch bestimmungen für künftig eintretende chorfrauen aufgenommen hätte. 
andererseits wird 1290 eindeutig zwischen „soror (non) litterata“ und „conversa 
soror nostra“ differenziert.

darüber hinaus verdient in den beiden angeführten dokumenten besondere 
beachtung, dass 1277 zwischen gebildeten und ungebildeten konversinnen und 
1290 zwischen ebensolchen (kloster-)schwestern (chorfrauen) unterschieden 
wird. Weil ihnen als Ordensfrauen höhere kirchliche Weihen fehlten, sind auch 
die gebildeten klosterschwestern nur den chorherren mit dem Weihegrad eines 
diakons und eines subdiakons gleichgestellt, nicht aber jenen, die zu priestern 
geweiht waren. Wie die betreffenden textstellen nahelegen, dürfte das primäre 
unterscheidungsmerkmal für „litterate“ und „non litterate“ in der beherrschung 
von lesen und schreiben zu sehen sein.

Gegen ende des 13. Jahrhunderts ist das beim chorherrenstift bestehende 
frauenkloster sehr in verfall geraten. möglicherweise hängt damit auch die 
tatsache zusammen, dass der ministeriale raffold von blankenbach 1282 im 
rahmen seiner Jahrtagsstiftung den ranshofener chorherren 30 pfennig, den dor-
tigen chorfrauen aber 60 pfennig zugesprochen hat163. Jedenfalls sah sich propst 
konrad i. zu einer erneuerung in sehr bescheidenem umfang veranlasst. in der 
von ihm und dem ranshofener konvent besiegelten urkunde vom 25. november 
1296164 wird festgelegt, dass die zahl der schwestern nicht höher als sechs und 
nicht geringer als drei sein solle, von denen der propst des stiftes eine als magistra 
zur vorgesetzten machen solle165. die schwestern müssen die der regel entspre-
chende kleidung tragen, nämlich schwarze chorkleider und mäntel, und auch 
sonst in der klausur die tradition der heiligen regel, gemeint ist sicherlich die des 

163 ublOe 3, 556f. nr. 607: „…cuilibet dominorum meorum canonicorum ranshouensium denarios 
XXX specialiter ordinavi et dominabus in claustro denarios lX, ut provide singulis diebus per an-
num pro salute mea missa pro defunctis, nisi sollempnitatis officium obstiterit, celebretur et alias in 
oracionibus suis memores mei fiant“.

164 ublOe 4, 247f. nr. 274: „… claustrum dominarum prope monasterium de novo duximus erigen-
dum et observationem regularem abolitam in eodem ad vigorem pristinum reducere cupientes …“.

165 „… statuimus, ut in ipso claustro perpetuo vi sorores et non plures, inter quas una per loci preposi-
tum ceteris prefici debeat in magistram, debeant militare, quarum quidem sororum numerus nisi ex 
maxima et legitima necessitate non minuatur ex nulla causa infra ternarium reducendus“.
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heiligen augustinus, beachten166. in diesem kloster darf keine frau, kein mädchen 
und keine Witwe weltliche kleidung tragen, nur den hausdienerinnen und den 
(in das kloster aufgenommenen) Jungfrauen, die handarbeiten oder den psalter 
lernen, sind laienkleider erlaubt167. ein bezeichnendes streiflicht auf die damalige 
Gesellschaft wirft die bestimmung, dass keine schwester auf bitten mächtiger 
aufgenommen werden darf; diesbezüglich entscheiden nur der propst und der 
konvent der chorherren nach nützlichkeit und ehrenhaftigkeit168. darüber hi-
naus verpflichtet der propst sich und seine nachfolger, den schwestern die ge-
wohnte pfründe zu geben, die ihnen das beständige lob Gottes ermöglicht169. 
alles in allem zeigt dieses reformstatut deutlich, wie sehr die kleine Gemeinschaft 
der klosterfrauen dem propst und den chorherren des männerklosters unterge-
ordnet war. diese statuten hat bischof Wernhard von passau am 15. märz 1297 
bestätigt170.

propst konrad i. war auch anderweitig um verbesserungen bemüht. mit einer 
urkunde vom 5. februar 1300 richtete er für die verwaltung der Jahrtagsstiftungen 
ein eigenes Obleiamt ein, das dem konvent der brüder und der frauen für feier-
liche vigilien und messfeiern anläßlich der anniversarien der stifter ein halbes 
talent zu zahlen hatte171. diese maßnahme wurde ebenfalls vom passauer bischof 
Wernhard am 24. april 1300 bestätigt172.

trotz dieser reformbemühungen vermochte das kloster der augustiner 
chorfrauen in ranshofen nicht mehr lange zu bestehen. die nur noch von wenigen 
personen gebildete Gemeinschaft scheint bald darauf in die bedeutungslosigkeit 
abgeglitten zu sein. als letzte ist in den Jahren 1297 und 1307 eine laienschwester 
namentlich bezeugt173. diese Jeuta „conversa dilecta in christo soror nostra in 
domo nostrarum dominarum“, die offensichtlich entgegen der augustinus-regel 
über privateigentum verfügte174, hat im Jahr 1297 mit erlaubnis des propstes mit 

166 „ipse etiam sorores habitum deferent regularem, videlicet nigra suppelitia et nigra pallia a dorso emi-
nentia ultra caput, et sub frequenti clausura observationes salubres iuxta traditionem sancte regule 
observabunt“.

167 „statuimus etiam, ut in ipso claustro nulla femina domicella vel vidua residere permittatur in habitu 
seculari admittentes, ut famule domus et virgines, que manualia opera vel psalterium discunt, vestibus 
laicalibus licite uti possint“.

168 „statuimus etiam, ut nulla sororum predictarum per preces potentum assumatur, sed tantum per nos 
eligatur et detur talis, quam nostra consideratio utilem reputaverit et honestam“.

169 „Obligamus etiam nos et successores nostros ad dandum ipsis sororibus prebendam solitam, qua 
mediante in divinis possint laudibus continue perseverare“.

170 boshof−frenz 2013, 135 nr. 3361; schopf 1990, 29.
171 ublOe 4, 329f. nr. 353: „statuimus in quolibet anniversario predictorum per predictum 

oblagerium in consolacionem conventus nostri fratrum et dominarum inpendi dimidium talentum 
de possessionibus ante dictis et decem pauperes eodem die nichilominus consolari volentes“.

172 boshof−frenz 2013, 162 nr. 3449.
173 schopf 1985, 91; schopf 1990, 29 und 42.
174 dazu schopf 1985, 29−31 und schopf 1990, 42.
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fünf talenten salzburger Geldes zum ankauf eines Gutes beigetragen175. ein 
viertel von dessen zinsertrag sollte jährlich am tag der heiligen katharina aus-
bezahlt werden für ein ewiges licht am katharinen-altar zum Gedenken und 
zum seelenheil Jeutas. verantwortlich dafür ist die für die beleuchtung zuständige 
chorfrau „in claustro nostrarum dominarum“176. bemerkenswert ist die aussage, 
dass die von Jeuta gestiftete Geldsumme von ihrer hände arbeit stammt. mit 
den „labores manuum suarum“ könnten einfache manuelle tätigkeiten, aber auch 
kunsthandwerkliche sogenannte klosterarbeiten gemeint sein.

nach Jeuta schweigen die historischen Quellen. Wir wissen nicht, wie lange der 
frauenkonvent des augustinerstiftes ranshofen in der folge noch weiter existiert 
hat177.

in suben dürfte um die mitte des 11. Jahrhunderts die adelige tuta aus der 
verwandtschaft der mächtigen Grafen von formbach, die auch königin von 
ungarn gewesen sein soll, eine kirche gestiftet haben, an der gegen ende des 
Jahrhunderts eine klerikergemeinschaft bestand. diese eigenkirche gelangte um 
1120 durch schenkung des Grafen udalschalk vom lurngau und dessen Gattin 
adelheid, einer enkelin tutas, in den besitz ihres sohnes altmann, des passauer 
domherrn und späteren bischofs von trient (1124−1149), wobei die zugehö-
rigen Güter für die Gott dienenden kleriker bestimmt waren. 1126/27 stellte 
bischof altmann diese kirche und die dortige klerikergemeinschaft auf eine 
neue Grundlage, wohl in form eines kollegiatstifts. 1142 übereignete der bischof 
dieses stift dem salzburger domstift, dessen propst und domherren in suben 
die regel des heiligen augustinus einführen sollten. dem salzburger domkapitel 
waren auch auswahl und einsetzung des propstes in dem neuen regulierten 
chorherrenstift suben vorbehalten178. dass die ursprüngliche stifterin tuta in 
dieses stift eingetreten sei, ist bloße vermutung179. auf die existenz einer frühen 
Gemeinschaft von klosterfrauen in suben weist nur die vereinzelte angabe des 

175 ublOe 4, 265f. nr. 289: „cum vero per nos eandem solucionem solvere non possemus in predio 
prenotato, Jeuta conversa dilecta in christo soror nostra in domo nostrarum dominarum de labori-
bus suis de nostra licencia et permissione dedit quinque talenta prefate monete pro quarta parte 
census predii pretaxati, ut quarta pars census eiusdem predii, hoc est quadraginta denarii annuatim 
pro habendis luminaribus cederet ad altare beate virginis katherine sibi pro memoriali et remedio 
sempiterno“.

176 „… statuimus firmiter et districte, ut quarta pars, sicut prehabitum est, videlicet lX denarii saltz-
purgenses, prout Jeuta predicta, ut in precedentibus continetur, de laboribus manuum suarum pro vi-
gili sollicitudine comparavit, detur annuatim sine qualibet occasione in die beate katherine in usum 
 luminis ad eius altare illi domine assignando in claustro nostrarum dominarum, cui tunc commissum 
est de accendendis luminibus providere“. über die katherinen-kapelle siehe schiffmann 1908/1, 
15.

177 vgl. rödhammer 1988, 147, und schopf 1985, 88.
178 Weinfurter 1975, 60−62; zurstr assen 1989, 73f.; mier au 1997, 406−408; engl 1984, 

67−71; schauber 2005, 609−628; schachinger 2007, 17–20.
179 die vermutung bei rödhammer 1988, 157.
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todesdatums einer „perhta conversa de subene“ im salzburger nekrolog aus dem 
12./13. Jahrhundert hin180.

Genauere nachricht über das dortige augustiner chorfrauenstift erfahren 
wir erst in der mitte des 14. Jahrhunderts durch eine schenkungsurkunde des 
erzbischofs Ortolf von salzburg für die „religiosae et devotae feminae ∙  ∙ magistra 
et moniales monasterii in summo ordinis sancti augustini“181. mit dieser am 1. mai 
1356 ausgestellten urkunde schenkte der erzbischof auf rat und mit zustimmung 
seines dompropstes, domdekans und domkapitels der subener Gemeinschaft 
von chorfrauen Güter und einkünfte in uttendorf (Gem. im pinzgau, polit. bez. 
zell am see, salzburg), in der abtenau (mG im tennengau, polit. bez. hallein, 
salzburg) und bei rettenstein (bei st. Johann im pongau, salzburg), für deren 
Obsorge und verwaltung die salzburger dompröpste sorgen sollten182. dafür 
wurde diesen für jene besitzungen auch ein freies verfügungsrecht zu ernennen 
und abzusetzen zugesprochen183.

bemerkenswerterweise verfügte der erzbischof, dass die erträge aus diesen 
besitzungen der katharina czynkkin, „dicti monasterii monacha et professa“, zeit-
lebens zugutekommen sollten. sie war von ihm im stift suben zu seinem seelenheil 
und als fürbitterin für ihn eingesetzt worden. nach ihrem tod sollten die einkünfte 
für immer zwischen der magistra und den schwestern aufgeteilt werden184. diese 
sollten als geistliche Gegenleistung auf den rat und mit der zustimmung von 
dompropst, domdekan und domkapitel am begräbnistag des erzbischofs für 
diesen vigilien und totenmesse mit Gebeten und frommen Werken abhalten, 
wie sie das beim begräbnis einer ihrer schwestern zu tun pflegten. darüber hinaus 
haben die magistra und die schwestern versprochen, nach dem tod der katharina 
immer für den erzbischof einen Jahrtag mit vigilien und totenmesse zu feiern185.

180 necrologia s. rudberti salisburgensis 132 zum 5. mai und 504 (register).
181 ublOe 7, 448f. nr. 444: „…, que ex sui prebendalis stipendii parvitate penuriosam ut plurimum 

vitam ducunt, …“.
182 „… volentes et statuentes, ut prepositi saltzburgenses eorundem prediorum seu honorum curam et 

administracionem habeant et dictis monialibus fructus redditus et proventus universos … absque 
diminucione qualibet administrent, …“.

183 „ceterum notandum est, quod in bonis prediis seu possessionibus supradictis prepositus salzburgen-
sis, qui pro tempoe fuerit, habere debet liberum ius instituendi et destituendi per omnem modum, 
quo hii suis temporibus, a quibus eadem nobis vacare ceperunt vel conperavimus, habuerunt“.

184 „… ita videlicet, quod iidem fructus redditus et proventus dilecte in christo katherine dicte czynk-
kin dicti monasterii monache et professe, quam ibidem suavi christi iugo pro nostre remedio anime 
applicavimus et pro nobis constituimus oratricem, proveniant et cedant integraliter ad tempora vite 
sue et deinde inter magistram et sorores predictas communiter perpetuis temporibus dividantur, …“.

185 „… pro qua donacione magistre et sorores ipse nobis spiritualem volentes facere reconpensam de 
dictorum prepositi decani et capituli consilio et consensu pro nobis in die deposicionis nostre vigilias 
et missam pro defunctis cum aliis oracionibus et pietatis operibus peragere, sicut pro una ex sororibus 
suis in deposicione eius consueverunt facere, et post obitum ipsius katherine pro nobis anniversarium 
cum vigiliis de nocte ante vesperas et de mane cum missa pro defunctis cum nota celebrare perpetuis 
temporibus promiserunt“.
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in für die mittelalterliche denkweise bezeichnender art wird diese Güter-
schenkung einerseits damit begründet, dass die pfründen der chorfrauen 
nicht ausreichend seien, und andererseits dazu benützt, sich bei der begüns-
tigten Gemeinschaft unterstützung für sein seelenheil zu verschaffen. in seiner 
Gesamtheit zeigt dieses rechtsgeschäft den großen einfluss des erzbistums 
salzburg und besonders des salzburger domkapitels auf das stift suben, wo der 
erzbischof im dortigen frauenkonvent auf den rat und mit der zustimmung 
seines domkapitels eine chorfrau als seine fürbitterin installiert hat. auffällig ist, 
dass in der betreffenden urkunde vom propst von suben, von dem nach den bishe-
rigen erkenntnissen anzunehmen ist, dass er sowohl dem männerkloster als auch 
dem frauenkloster vorstand, bzw. von seiner und seines konvents zustimmung 
überhaupt nicht die rede ist. darin wird man allerdings nicht eine gewisse 
emanzipation des von einer vorsteherin geleiteten frauenklosters in wirtschaft-
lichen belangen sehen dürfen, weil ja die verwaltung der geschenkten Güter den 
salzburger dompröpsten vorbehalten war.

über das weitere schicksal des frauenstiftes suben ist nichts bekannt. 
lokalhistoriker haben vermutet, dass die kirche, die propst matthias meermoser 
am 25. november 1429 unserer lieben frau geweiht hat, jene des frauenklosters 
gewesen sei186. fritz dworschak hat dessen lage bei dieser späteren pfarrkirche 
„unmittelbar vor dem chorherrenstifte“ angenommen187. die erinnerung an 
die tatsache, dass das augustiner chorherrenstift suben im mittelalter ein 
doppelkloster mit angeschlossenem frauenkonvent war, ist jedenfalls in neu-
erer zeit gepflegt worden. das beweisen drei aus der barockzeit stammende, ur-
sprünglich im Oratorium des turmes der stiftskirche befindliche stuckreliefs in 
medaillonsform mit brustbildern von klosterschwestern188. auch der st. florianer 
chorherr und Geschichtsschreiber franz Xaver pritz berichtete 1856, dass auf 
alten Gemälden des stiftes suben chorfrauen „in procession herumziehend“ dar-
gestellt seien189.

186 rödhammer 1988, 157. – über das patrozinium der stiftskirche herrscht in der fachwelt uneinig-
keit. nach frey 1927, 217 (zum hochaltargemälde des hl. augustinus 223) und hainisch−Woi-
setschläger 1960, 339 war sie dem hl. augustinus geweiht, nach schauber 2005, 609 und 
640f. seit der ersten kirche in der ursprünglichen burg immer dem hl. lambert.

187 dworschak 1952, 303; zur lage auch kurz 2015, 139.
188 schachinger 2007 mit allen einzelheiten und abbildungen; rödhammer 1988, 157f. mit ei-

ner abbildung; schauber 2005, 633 abb. 80 (nonnenrelief „vom Oratorium der Westempore“); 
frey 1927, 201 nr. 9 und 203 abb. 231 u. 232; dworschak 1952, 306 m. abb. 8b: von „der decke 
im Oratorium des turmes“ und hainisch−Woisetschläger 1960, 340: „im turmgeschoß 
[des ehemaligen klostergebäudes] stuckdecke mit reliefs hl. nonnen von ca. 1650 …“. dworsch-
ak 1952, 306 hielt die dargestellten nicht für subener nonnen, sondern für „vertreterinnen der gro-
ßen Orden“ in einem ensemble von ursprünglich acht medaillons. die reliefs befinden sich heute 
in renoviertem zustand in der turmstube des hauses suben nr. 35, der ehemaligen kirche unserer 
lieben frau.

189 pritz 1856, 64; dazu schachinger 2007, 10 und 19.
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dem augustiner chorherrenstift Waldhausen gingen eine kleine ältere, von 
circa 1138 bis 1143 bestehende regularkanonikerzelle in Waldhausen und die 1147 
vom bistum passau aus mit stiftungsgütern, die Otto von machland zur verfügung 
gestellt hatte, erfolgte Gründung eines regularkanonikerstiftes im nahegelegenen 
säbnich voraus. 1162 wurde das stift säbnich mit dessen Johannes-patrozinium in 
das mittlerweile erneuerte Waldhausen verlegt190. dass das dortige chorherrenstift 
als doppelkloster organisiert war191, erfahren wir aus zwei urkunden des 
bischofs diepold von passau (1172−1190). beide betreffen zwei stadien ein und 
desselben rechtsgeschäfts, nämlich des verkaufs von Waldhausener Gütern im 
salzburgischen lungau und im steirischen einach (OG stadl-predlitz, polit. bez. 
murau) an das salzburger domkapitel, und zwar vor und nach dem erfolgrei-
chen einspruch der verkäufer gegen die höhe des kaufpreises. nach ansicht des 
passauer diözesanbischofs war dieser handel grundsätzlich für beide parteien 
vorteilhaft, weil die Waldhausener mit dem erzielten Geld ihrem stift näher gele-
gene besitzungen erwerben wollten und die salzburger mit dem kauf ihren besitz 
arrondieren konnten. dieses rechtsgeschäft, das nur mit der zustimmung des 
bischofs abgewickelt werden konnte, „weil die kirche Waldhausen“ – wie er be-
tonte – „mit allem ihrem recht gänzlich zur passauer kirche gehört und daher der 
verkauf ohne seine ermächtigung nicht für völlig rechtskräftig gehalten werden 
kann“192, wurde in mehreren schritten vollzogen, die in den beiden in teilen weit-
gehend gleichlautenden bischofsurkunden festgehalten wurden.

der ersten urkunde vom Juli 1188193 ist zu entnehmen, dass sich propst 
Gottschalk von Waldhausen mit zustimmung seiner brüder einerseits und 
dompropst Gundaker von salzburg mit seinem domkapitel andererseits über 
den verkauf der lungauer Güter für die summe von 110 mark friesacher Geldes 
geeinigt haben und dass dieses rechtsgeschäft mit der hand des zustimmenden 
bischofs und des Grafen Otto von velburg, des Waldhausener vogtes, vollzogen 

190 Weinfurter 1975, 81−85; zurstr assen 1989, 75f.; mier au 1997, 413−416; schütz 
2005, 643−659.

191 pritz 1853, 319; müller 1959, 45 und im anmerkungsteil 15 anm. 101; kurz 2015, 141−144.
192 sub 2, 620 nr. 457: „… habita deliberatione, ut ex eodem precio viciniora et commodiora predia 

suę conquireret ęcclesię. hanc igitur providentiam utriusquę partis utilem prospicientes, quia Walt-
husensis ecclesia cum omni iure suo pataviensi, cui licet inmeriti presidemus, integraliter attinebat et 
eo respectu sine auctoritate nostra predicta venditio rata plenarie haberi non poterat, …“; sub 2, 629 
nr. 464: „… habita deliberatione, ut ex eodem precio viciniora et commodiora predia suę conquire-
ret ęcclesię. hunc igitur contractum utrique parti utilem fore prospicientes, quoniam Walthusensis 
ęcclesia cum omni iure suo pataviensi ęcclesię, cui licet inmeriti presidemus, integraliter attinet et 
eo respectu sine nostra auctoritate predicta venditio rata penitus haberi non poterat, …“. das ganze 
rechtsgeschäft auch bei müller 1959, 44−46 und pritz 1853, 316−319.

193 sub 2, 619−621 nr. 457 = ublOe 2, 418−420 nr. 286. zur datierung siehe boshof 1992, 281 nr. 
922 und Gross 1911, 632−635 und 650 nr. 146.
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wurde194. daraufhin haben sich allerdings einige brüder und schwestern der 
Waldhausener kirche über den ungleichwertigen verkauf aufgeregt und vom 
bischof heftig verlangt, den handel für ungültig zu erklären195. ihrem drängen 
gaben die salzburger schließlich auf den rat des bischofs diepold hin nach 
und erhöhten die kaufsumme um 15 mark friesacher Geldes sowie um einen 
silbernen kelch im Wert von acht talenten. als empfänger werden der propst 
von Waldhausen und das Kollegium seiner kirche genannt, als zustimmende die 
ganze Gemeinschaft sowohl der kleriker als auch der konversen-brüder und der 
Nonnen der Waldhausener kirche196. diese übereinkunft hat der passauer bischof 
auf bitten des salzburger dompropstes und dessen domkapitels beurkundet.

in der zweiten von bischof diepold in der zeit vor dem 16. mai 1189 ausge-
stellten urkunde197 wird dieser handlungsablauf ebenfalls geschildert, allerdings 
mit der gegenüber der ersten urkunde deutlicheren aussage, propst Gottschalk 
von Waldhausen habe „una cum consensu fratrum suorum plurium et meliorum“ 
dem verkauf zugestimmt198, d. h. also, dass er nur eine qualifizierte mehrheit seines 
männerkonventes hinter sich hatte. inhaltlich wichtiger ist freilich der zusatz, 
dass der salzburger dompropst die kaufsumme, um den streit zu beruhigen, 
aus seiner freigebigkeit nochmals um acht mark erhöht hat, wovon drei für die 
schwestern und fünf für den übrigen konvent bestimmt waren199. da mit dem 
übrigen konvent die Gemeinschaft der brüder gemeint sein muss, lässt sich aus 
dem verteilungsverhältnis von 3 : 5 auf das damalige zahlenverhältnis zwischen 
den mitgliedern des frauenklosters und den zahlreicheren des männerklosters 

194 sub 2, 620 nr. 457: „… pretaxatam venditionem auctoritate nostra corroborantes tam manu nos-
tra quam advocati Walthusensis ecclesię Ottonis comitis de uelburch prenominatas possessiones in 
lungŏ sitas eidem Gundachero preposito et ecclesię suę choro potestative delegavimus“; sub 2, 629 
nr. 464: „… pretaxatam venditionem roborantes prememorata predia in lungowe et ketelenbruke 
et iunah sita predicto Gundakaro preposito salzburgensi et ęcclesię suę choro confirmavimus“.

195 sub 2, 620 nr. 457: „his sane tam congruo rationis moderamine peractis contigit, quosdam Walt-
husensis ecclesię fratres simul cum sororibus cassa penitudinis mobilitate super eorundem venditione 
prediorum intensius turbari ac sepenumero dictam conventionem in irritum a nobis revocari instan-
ter postulare“; sub 2, 629 nr. 464: „his ita peractis contigit quibusdam fratribus et sororibus Walt-
husensibus predictam venditionem displicere, quia asserebant, predia illa precio minus iusto vendita 
fuisse addique sibi aliquid debere“.

196 sub 2, 620f. nr. 457: „… prememoratus salzburgensis prepositus suorum assensu fratrum voluntati 
nostrę consuetus satisfacere, marcas quindecim friesacensis monetę, ut omnium in hoc negotio sibi 
detrahentium excluderet livorem, Walhthusensi preposito et ecclesię suę collegio una cum scifo ar-
genteo superaddidit ac demum tocius congregationis tam clericorum quam fratrum conversorum et 
sanctimonialium Walthusensis ecclesie obtento in predicta venditione consensu factum ipsum robo-
rari nostroque iure ac benivolentia petiit consummare“.

197 sub 2, 628−631 nr. 464 = ublOe 2, 420−422 nr. 287. zur datierung siehe boshof 1992, 287f. 
nr. 941 und Gross 1911, 632−635 und 650 nr. 150.

198 sub 2, 629 nr. 464.
199 sub 2, 629f. nr. 464: „Quorum instantię satisfacientes preposito salzburgensi Gundekaro 

persuasimus, marcas quindecim monetę frisacensis superaddere, quod et fecit, et insuper, ut omnis 
sopiretur controversia, addidit ex sua liberalitate marcas octo, tres sororibus, qinque conventui 
reliquo, nec non et ciphum argenteum octo talenta valentem“.
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schließen. nach dem neuerlichen entgegenkommen des salzburger dompropstes 
hat die ganze Waldhausener Gemeinschaft sowohl der kleriker als auch der laien, 
der brüder und der schwestern, jeder und jede einzelne durch seine bzw. ihre 
unterschrift dem verkauf zugestimmt200. im weiteren verlauf der verschiedenen 
rechtshandlungen, nachdem propst Gottschalk resigniert hatte und sieghard als 
sein nachfolger eingesetzt worden war201, fällt auf, dass von einer mitwirkung der 
chorfrauen keine rede mehr ist. die restsumme des kaufvertrages wurde näm-
lich sieghard und den Waldhausener brüdern auf einer kapitelversammlung in 
krems an der donau ausbezahlt, so dass das rechtsgeschäft mit der zustimmung 
des propstes und seiner brüder bekräftigt werden konnte202.

aus den beiden urkunden ergibt sich also für die stellung der chorfrauen im 
stift Waldhausen, dass sie über den verkauf der stiftsgüter zumindest informiert 
und in den protest gegenüber dem bischof von passau eingebunden waren, dass 
in der folge auch ihre zustimmung eingeholt wurde bzw. erforderlich war, dass 
sie aber nach ihren schriftlichen zustimmungserklärungen im Waldhausener stift, 
die dem bischof von zwei vertrauten passauer domherren überbracht wurden, in 
diesem fall außerhalb ihres klosters nicht mehr in erscheinung traten. in dem ab-
schließenden rechtsakt wurde das stift Waldhausen von seinem propst und dessen 
brüdern, also von dem vorsteher des Gesamtklosters und von den chorherren, 
vertreten. eine magistra als vorsteherin der schwestern bzw. des frauenklosters 
scheint im zusammenhang mit diesem rechtsgeschäft in keiner der beiden 
urkunden auf. Wenn als Waldhausener Gemeinschaft sowohl kleriker als auch 
Laien, brüder und schwestern zusammengefasst werden, so sind darunter wohl 
auch die konversen beiderlei Geschlechts zu verstehen.

auf zwei weitere belege, die beweisen, dass dieses doppelklosters in 
Waldhausen im späten mittelalter noch immer bestanden hat, hat christiane 
ulrike kurz hingewiesen203. im nekrologium des chorherrenstiftes st. pölten 
ist „elyzabeth conversa in Walthausen et consoror nostra“ in einer schrift des 
14. Jahrhunderts eingetragen204 und im totenbuch des stiftes seckau „heydwigein 

200 sub 2, 630 nr. 464: „igitur postquam omni eorum peticioni satisfactum fuit, totius congregationis 
Walthusensis tam clericorum quam laicorum fratrum et sororum super facto consensum singulorum 
et singularum subscriptione annotatum ac nobis per discretos et dilectos nostros clericos ęcclesię 
nostrę canonicos … recipientes transmissum …“.

201 vgl. dazu die unklare propstliste bei müller 1959, 276.
202 sub 2, 630 nr. 464: „… sepe nominatus salzburgensis prepositus Gundakarus, ut factum suum ex 

omni parte firmum et immobile permaneret, in capitulo nostro in media Quadragesima chremse 
habito residuum pecunię Walthusensi ęcclesię promissę, quod Gotschalco priori preposito minus 
dederat, sighardo successori suo et fratribus Walthusensibus pleniter persolvit, et sic iterum consen-
sum eiusdem sighardi prepositi et fratrum suorum in presentia nostri et capituli contractus superior 
confirmatus est“.

203 kurz 2015, 144.
204 necrologium canoniae ad s. hippolytum 501; zur datierung siehe die vorbemerkung a. a. O. 473.
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stobierin, sorores nostre (!), omnes de monasterio Walthausen a. (14)69“205, also 
zum Jahr 1469. man wird daher mit gebotener vorsicht schließen dürfen, dass 
das dem männerkloster angeschlossene frauenkloster zumindest bis in die zweite 
hälfte des 15. Jahrhunderts fortbestanden hat. das würde bedeuten, dass in dem 
nach den zerstörungen durch die hussiten unter propst martin i. (1443−1457) 
wieder instand gesetzten kloster206 auch baulichkeiten für den frauenkonvent 
vorhanden gewesen sein müßten.

als wichtigste und aussagekräftigste Quellen zu unserem thema haben sich 
urkunden erwiesen, insbesonders jene, die im zuge von erneuerungen und 
reformen statuten oder solchen ähnliche normative bestimmungen festgeschrieben 
haben oder mit denen streitigkeiten beigelegt worden sind. einzelnennungen von 
klosterfrauen finden sich verständlicherweise in traditionsnotizen und vor allem 
in nekrologien. in der zeitgenössischen mittelalterlichen historiographie haben 
die den männerklöstern des augustinerordens angeschlossenen frauenkonvente 
keinen nennenswerten niederschlag gefunden.

leider ist die Quellenlage für die fünf im bereich des heutigen Oberösterreich 
im verbund mit chorherrenstiften unterschiedlich lang nachzuweisenden 
frauenklöster insgesamt sehr different und bloß bruchstückhaft207, für reichers-
berg noch am besten, für Waldhausen am schlechtesten. dennoch lassen sich in der 
zusammenschau dieser kargen überlieferung einige Grundzüge erkennen, die im 
Wesentlichen dem entsprechen, was die moderne forschung über doppelklöster 
in den Orden der benediktiner und der augustiner chorherren erarbeitet hat. 
das gesammelte Quellenmaterial reicht jedoch nicht aus, um die von stephanie 
haarländer208 skizzierte historische entwicklung der institution in den drei 
phasen der Gründung, der konsolidierung und institutionalisierung sowie letzt-
lich verschiedener stufen der dissoziation nachverfolgen zu können. sieht man 
vom wahrscheinlichen frühen vorläufer st. florian aus der zeit des bischofs 
altmann von passau ab, so berechtigt unsere überschau zu der annahme, dass in 
den drei augustinerstiften in reichersberg, ranshofen und suben seit der ersten 
hälfte und in Waldhausen seit der zweiten hälfte des 12. Jahrhunderts regulierte 
frauenkonvente bestanden, die den jeweiligen chorherrenstiften angegliedert 
waren. diese spezielle form des doppelklosters mit männer- und frauenkonventen 
steht im zusammenhang mit den idealen und zielen der kanonikerreform, die 
von erzbischof konrad i. von salzburg (1106−1147) ausgegangen ist. dabei ge-
hörten die mit salzburg direkt verbundenen stifte reichersberg und suben dem 

205 necrologium seccoviense 429.
206 kurz 2015, 142.
207 Was nach dem kritischen überblick über die forschungsgeschichte von haar länder 2006, 

35−40 für alle doppelklöster gilt.
208 haar länder 2006, 34f. und 40−43.
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engeren salzburger reformverband an, die stifte ranshofen und Waldhausen hin-
gegen dem lockereren kreis der salzburger Observanz209. möglicherweise haben 
sich so die interessen der kirchlichen reformer, denen die erfassung möglichst 
vieler bevölkerungsteile ein anliegen war210, und des lokalen und regionalen 
(stifter-)adels, dem eine kirchliche einrichtung zur versorgung seiner weibli-
chen angehörigen willkommen sein musste, getroffen. das demselben Orden 
der augustiner chorherren angehörende stift st. florian bei linz ist von der 
im 12. Jahrhundert von salzburg ausgegangenen reformbewegung nicht erfasst 
worden211.

soweit wir sehen, standen die hier behandelten regulierten kanonissenstifte 
stets im schatten der männerklöster, denen sie angeschlossen waren. auch was 
die personalstärke betrifft, scheinen sie in der regel kleiner gewesen zu sein – 
eine feststellung, die durch die punktuell ersichtlichen verhältniszahlen in 
Waldhausen (5 : 3, ende 12. Jahrhundert) und in reichersberg (6 : 1, zweite hälfte 
14. Jahrhundert) verdeutlicht wird. dass in ranshofen 1282 die Jahrtagszahlung 
an die chorfrauen doppelt so hoch war wie die an die chorherren, dürfte der 
damaligen wirtschaftlichen lage des stiftes geschuldet gewesen sein. die 
klosterkirche des männerkonvents galt als hauptkirche, wie eine eigene kirche 
der klosterfrauen überhaupt nur in reichersberg belegt ist und in suben vermutet 
wird. der propst des männerstiftes hatte die oberste leitungsgewalt auch über das 
frauenstift, dessen vorsteherin ihm untergeordnet war. diese wurde von ihm aus 
dem kreis der chorfrauen ausgewählt und führte den titel „magistra“ (meisterin). 
das war kein gleichwertiger titel einer prälatin wie im falle von abt und Äbtissin 
oder propst und pröpstin, sondern ein deutliches zeichen einer rangmäßigen 
ungleichstellung bzw. der unterordnung unter den (männlichen) propst212. 
die magistra – für reichersberg und Waldhausen ist dieser titel nicht belegt 
– war offensichtlich nur für die leitung der inneren geistlich-organisatorischen 
angelegenheiten des frauenklosters zuständig213, während der propst sowohl die 
männliche als auch die weibliche Gemeinschaft seines stiftes nach außen vertrat 
und repräsentierte. er entschied im zusammenwirken mit seinem (männer-)
konvent über die aufnahme in das frauenkloster. ihm stand die disziplinargewalt 
über beide konvente zu – ob daneben auch der magistra für ihren bereich eine 
eingeschränkte Gewalt eingeräumt wurde, ist in unseren fällen nicht ersichtlich. 

209 zu der unterscheidung zwischen verband und Observanz siehe Weinfurter 1975, 24−26, zum 
salzburger einfluss in der diözese passau siehe zurstr assen 1989, 72f. und 75f.

210 Weinfurter 1975, 291f.; schauber 1984, 122; mois 1953, 217f. und 224.
211 zurstr assen 1989, 76.
212 auch bei männerklöstern weist die gelegentliche bezeichnung des vorstehers als „magister“ auf ein 

abhängigkeitsverhältnis hin, wie die beispiele aus suben (1142) und bischofshofen (1160/64) gegen-
über salzburg zeigen; Weinfurter 1975, 61 und 63 m. anm. 368. siehe dazu auch schauber 
1984, 123; brunner 1994,  280 und czerny 1878/1, 278.

213 dazu schellhorn 1925, 135.
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Wenn es zu einer reformerischen erneuerung eines frauenklosters kam, war es der 
propst, der die reform durchführte. solchen bestrebungen entsprach, dass den 
klosterschwestern das verlassen ihres abgeschlossenen klosterbezirkes (klausur) 
nur in begründeten fällen erlaubt war. besonders deutlich wird dies in der von 
vertretern des diözesanbischofs 1374 für reichersberg erlassenen bestimmung, 
wonach die schwestern ihr kloster, in dem sie eingeschlossen sein sollten, nur mit 
erlaubnis des propstes, der die schlüssel einem mitbruder überantwortete, ver-
lassen durften. dort, wo einem frauenkonvent eine eigene kirche zur verfügung 
stand, sorgte der propst dafür, dass chorherren die messe lasen und andere erfor-
derliche geistliche dienste erbrachten.

die kanonissen und die konversinnen selbst legten als Ordensfrauen die 
profess ab214 und erhielten aus der hand des propstes oder im rahmen großer 
feierlichkeiten vom bischof „den schleier als zeichen der Weihe an Gott“215– 
diese zeremonie mit dem Weihegebet wurde als „velatio“ bezeichnet. die den 
männern gespendeten höheren geistlichen Weihen blieben ihnen jedoch als 
frauen vorenthalten216.

die verwendung des begriffspaares „frater“ und „soror“, formulierungen 
wie „in conversationem fratrum et sororum deo in r(eichersberg) militantium“, 
„conventus noster fratrum et dominarum“ in ranshofen und „ecclesię suę col-
legium“ in Waldhausen, die bischöfliche Wertung sowohl des männerklosters als 
auch des frauenklosters als „ecclesia“ in reichersberg und das im spätmittelalter 
gewährte siegelrecht erwecken zwar den anschein von Gleichberechtigung zwi-
schen chorherren und chorfrauen, im konkreten zeigt jedoch das einzelbeispiel 
der ranshofener statuten aus dem Jahr 1290 über die totenfeierlichkeiten für 
verstorbene stiftsmitglieder, die zum priester oder zum diakon geweiht waren, 
sowie für auswärtige Weltpriester die reale hierarchische unterscheidung. 
demnach waren bezüglich der art der teilnahme an diesen zeremonien auch 
die gebildeten, allerdings als frauen nicht ordinierten chorfrauen (sorores litte-
rate) den diakonen und subdiakonen gleichgestellt, nicht aber den chorherren 
mit priesterweihe, deren vornehmliche aufgabe natürlich die messfeiern waren. 
ungebildete schwestern (sorores non litterate) standen auf derselben rangstufe 
wie laienbrüder und hatten dieselben Gebete zu verrichten. ein ähnliches bild 
bietet sich 1325 in st. florian, wo im rahmen einer pfründenbesserung subdiakone, 

214 in einer st. florianer handschrift aus dem 12. Jahrhundert sind die Gebete bei der einkleidung im 
„beatae professionis habitus“ überliefert; czerny 1878/1, 278 anm. 1. reichersberger statuten von 
1298 forderten: „maxime cum iure cautum sit, quod homines diverse professionis non socientur in 
uno monasterio. volumus, ut dictum monasterium, sicut cicius fieri poterit, diligentissime obseretur 
…“ (ublOe 4, 294 nr.314). zur profess der konversinnen siehe Weinfurter 1975, 287, der den 
nachweis für die konversen erbracht hat.

215 schellhorn 1925, 136f.; heinz 2000, sp. 157f.; siehe dazu auch häussling 1991, sp. 808.
216 die st. florianer kirchweihchronik unterscheidet 1291 zwischen „per ecclesie consecracionem, per 

clericorum ordinacionem, per sanctimonialium velacionem“; zauner 1971, 88.
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konversen, klosterschwestern (sorores) und Weltgeistliche in dieser abfolge auf-
gezählt werden.

mit ausnahme einer laienschwester, für die der titel „cameraria“ bezeugt 
ist, und einer für die beleuchtung verantwortlichen klosterfrau in ranshofen 
sind keine weiteren funktionärinnen bekannt. die anzahl der mitglieder der 
frauenkonvente in den einzelnen klöstern haben zweifellos entsprechend den 
zeitläufen geschwankt. in ranshofen war die zahl der klosterschwestern am 
ende des 13. Jahrhunderts auf höchstens sechs und mindestens drei beschränkt, in 
reichersberg zur selben zeit auf 24, und das beide male im zuge einer erneuerung 
nach vorhergegangenem niedergang. man wird daher Größe und bedeutung 
der im oberösterreichischen raum neben den chorherrenstiften bestehenden 
Gemeinschaften von klosterfrauen nicht besonders hoch einschätzen dürfen, 
zumal auch in den männerklöstern die zahl der kanoniker zeitweise nicht sehr 
groß gewesen sein dürfte217. propst sifrid von ranshofen (1255−1276) klagte, dass 
sein stift, das früher 14 priester und 50 weitere stiftsangehörige versorgen konnte, 
nur mehr für drei personen aufkommen könne218. in reichersberg beklagte man 
1335 die winzige schar der chorherren und nonnen219. 1374 war die zahl letzterer 
so gering, dass die kanonischen tagzeiten nicht gesungen werden konnten220.

die weiblichen regulierten Gemeinschaften setzten sich zusammen aus 
chorfrauen (kanonissen) und laienschwestern (konversinnen). für sie finden 
sich in den Quellen – in der hauptsache urkunden von pröpsten der betref-
fenden klöster, der diözesanbischöfe von passau oder deren vertreter sowie 
des erzbischofs von salzburg und somit offizielle dokumente – verschiedene 
bezeichnungen: nonnen (moniales, sanctimoniales, monacha et professa), 
schwestern (soror nostra, sorores), klosterfrauen (chlostervrawn), und frauen 
(dominae, feminae, frawn, religiosae mulieres). die konversinnen galten auch als 
schwestern (nostra soror et conversa, converse sorores nostre, conversa dilecta in 
christo soror nostra). zumindest in der frühzeit gehörten die klosterfrauen dem 
regionalen adel an. im späteren mittelalter dürfte dieser gesellschaftliche kreis 
ausgeweitet worden sein, wie auch das beispiel der katharina czynkkin zeigt, die 
vom salzburger erzbischof als fürbitterin in das stift suben entsandt worden ist.

hinsichtlich des geistlich-spirituellen lebens in den klöstern erfahren wir 
außer der verpflichtung zum chorgebet bzw. den feierlichkeiten anläßlich von 
todesfällen und totengedenken nur in reichersberg um die mitte des 12. und in 
ranshofen am ende des 13. Jahrhunderts von einer affinität der schwestern zu 

217 siehe dazu die schwankenden zahlen in reichersberg bei haider 1983, 82, und in ranshofen bei 
schopf 1985, 41 sowie für st. florian im 12. Jahrhundert czerny 1878/1, 277.

218 schmidt 1984, 143.
219 meindl 1884, 62: „pusillus grex canonicorum et sanctimonialium reycherspergensis ecclesie“.
220 Oben s. 104f.
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den psalmen. in ranshofen ist auch für chorfrauen und laienschwestern eine 
unterscheidung zwischen „litterate“ und „non litterate“ sowie für laienschwestern 
neben den geistlichen verrichtungen auch arbeit mit den händen bezeugt221.

im laufe des spätmittelalters mit seinen vielfältigen krisenzeiten scheint 
es für die frauenklöster wesentlich geworden zu sein, ihre besitzungen und 
einkünfte von jenen der männerklöster zu trennen und darüber nach möglichkeit 
verfügungsgewalt oder zumindest einfluss zu gewinnen, hing doch von der 
Größe und der sicherheit der von den klosterfrauen bezogenen pfründen die 
lebensfähigkeit ihrer jeweiligen klösterlichen Gemeinschaft ab. in reichersberg 
ist die daraus im 14. Jahrhundert entstandene heftige auseinandersetzung zwi-
schen den konventen der männer und der frauen nachzuverfolgen, die 1374 für 
die kämpferische vorsteherin Osanna epelhauser mit der strafe des bannes für 
ihren ungehorsam gegenüber dem propst und damit zum nachteil der frauen 
geendet hat. es verwundert daher nicht, dass keines der fünf unselbstständigen 
augustiner chorfrauenstifte, die einst auf später oberösterreichischem boden in 
der Organisationsform von doppelklöstern bestanden haben, die unruhigen, krie-
gerischen und wechselvollen zeiten des spätmittelalters überlebt hat. allerdings 
dürfte im rahmen des allgemeinen klösterlichen niedergangs auch die geregelte 
monastische lebensweise der chorfrauen ihre frühere attraktivität verloren haben. 
nach maurus schellhorn waren generell für das ende der frauenkonvente 
„zerstörung der klostergebäude durch krieg oder brand, wirtschaftliche notlage, 
mangel an nachwuchs, mißgunst des abtes oder des mönchskonventes (und) 
sittlicher verfall“ maßgeblich222. im falle der untersuchten frauenklöster ist zwar 
in einzelnen Quellen die befolgung der Ordensregel eingeschärft worden, klagen 
über einen sittlichen verfall der frauenklöster sind jedoch nirgends bekannt. die 
endphasen der institutionellen verbindung von männer- und frauenstiften im 
untersuchten Gebiet scheinen im 14. und 15. Jahrhundert gelegen zu sein. die 
chorherrenstifte, mit denen die frauenstifte verbunden gewesen waren, haben 
dagegen die Wirrnisse der Jahrhunderte überstanden und haben als geistliche 
Gemeinschaft und als institution fortbestanden. bis heute jedoch nur in st. florian 
bei linz und in reichersberg am inn; die anderen stifte in ranshofen, suben und 
Waldhausen wurden bekanntlich im 18. Jahrhundert in der zeit des Josephinismus 
aufgehoben.

221 zur lebensweise der regularkanonissen und der konversen siehe Weinfurter 1975, 270−280 
und 285−291; schellhorn 1925, 135−164; rödhammer 1988, 145f., und die feststellung von 
mois 1953, 225, dass „sich allerdings von dem leben und streben der damaligen frauenklöster nach 
st. augustins regel kaum mehr dürftige andeutungen erhalten haben“.

222 schellhorn 1925, 118. vgl. dazu die von haar länder 2006, 41−43 angeführten Gründe für 
„dissoziation“ und ende der doppelklöster.
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Während die zeitweilige Organisation der oberösterreichischen augustiner 
chorherrenstifte als doppelklöster in der landesgeschichtlichen literatur schon 
bisher bekannt war, ist ihr in dieser hinsicht im falle der benediktinerklöster 
unseres landes nichts zu entnehmen. allerdings sind schon seit längerem aus 
dem benachbarten bayern, aus der schweiz und aus dem deutschen südwesten 
viele beispiele für die einrichtung von frauenkonventen in männerklöstern des 
benediktinerordens bekannt223 − die doppelklöster in salzburg und in admont 
wurden bereits erwähnt. dazu kommt, dass die moderne kirchengeschicht-
liche forschung die große bedeutung der von cluny und Gorze ausgehenden 
kirchlich-monastischen reformbewegungen im hohen mittelalter herausgear-
beitet hat224. heute weiß man, dass die von mönchen und nonnen sowie von 
chorherren und chorfrauen gebildete klostergemeinschaft „ein charakteristischer 
zug der religiösen bewegung dieser zeit“ gewesen ist225. in einem grundlegenden 
vortragstext zur problematik der überlieferung und der historiographischen 
tradition zur Geschichte der doppelklöster hat elsanne Gilomen-schenkel 
1990 formuliert, „daß alle im hochmittelalter entstandenen benediktinischen 
reformklöster zugehörige frauenkonvente besessen haben“226. Oder wie danach 
auch in einem modernen handbuch zusammengefaßt wurde: „das doppelkloster 
war bei den reformklöstern eher die regel als eine ausnahme“227. von den be-
troffenen zeitgenossen hat um 1150 ein mönch im vorwort zur chronik des 
süddeutschen doppelklosters petershausen diese einrichtung gegen anscheinend 
vorhandene einwände so gerechtfertigt: „hier ist auch darauf hinzuweisen, daß die 
frommen frauen gemeinsam mit den heiligen Jüngern Gott dienten; es ist daher 
nach diesem beispiel nicht zu tadeln, sondern eher zu loben, wenn klosterfrauen 
in den klöstern der diener Gottes aufnahme finden, damit beide Geschlechter 
am gleichen Ort , wenn auch voneinander getrennt, zum heil geführt werden“228.

bekanntermaßen haben sich auch die oberösterreichischen benediktinerklöster 
den verschiedenen, über hirsau, st. blasien und siegburg bzw. über einsiedeln 
und münsterschwarzach vermittelten reformeinflüssen im 11. und 12. Jahrhundert 

223 dazu hawel 2007, 329; mois 1953, 217−219 und 224f.; Weinfurter 1975, 290; Gilomen-
schenkel 1990, 197−211, und die übersicht bei schellhorn 1925, 114−118.

224 ein überblick bei hawel 2007, 268−293, speziell die doppelklöster betreffend hilpisch 1928, 
60f.

225 Gilomen-schenkel 1990, 199.
226 Gilomen-schenkel 1990, 199; schon hilpisch 1928, 61 hatte ausgeführt, „daß fast sämtliche 

männerabteien der benediktiner und regularkanoniker in süddeutschland, österreich und der 
schweiz neben sich einen frauenkonvent besaßen“.

227 hawel 2007, 329; bereits Gilomen-schenkel 1990, 207 hatte festgestellt, dass „die doppel-
klostereinrichtung bei den vorgestellten benediktinischen reformklöstern nicht die ausnahme son-
dern die regel war“.

228 hawel 2007, 329; der lateinische text bei Gilomen-schenkel 1990, 202f.
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nicht entzogen229. den nachweis erbracht zu haben, dass bei diesem zeitgeist 
und diesem umfeld der trend zur klostergemeinschaft von männer- und 
frauenkonventen im oberösterreichischen raum ebenfalls Wirkung gezeigt hat, 
ist das verdienst der vor wenigen Jahren publizierten Quellensammlung von 
christiane ulrike kurz. es lohnt daher, auch in diesem bereich den indizien 
und vereinzelten spuren genauer nachzugehen, die auf die existenz von benedikti-
nischen doppelklöstern hinweisen.

leider trifft für die benediktinischen reformklöster in Oberösterreich das-
selbe zu, was Gilomen-schenkel bezüglich der Quellenlage in dem von ihr 
untersuchten rhätisch-alemannischen raum festgestellt hat: die rechtlichen und 
wirtschaftlichen Quellen der einzelnen klöster bieten keine aussagen über die 
doppelklosterorganisation, und es gibt darüber auch keine normativen Quellen wie 
z. b. statuten, was die autorin als „die folgenschwerste Quellenlücke“ eingeschätzt 
hat230. völlig zu recht hat sie daher in den nekrologien – „eine art innerklöster-
liche Quellen“ – jene Quellengruppe gesehen, die ersatzweise für untersuchungen 
zu unserem thema herangezogen werden müssen. „die totenbücher eines 
doppelklosters müßten als echte prosopographische Quellen dessen speziellen 
charakter widerspiegeln, daß nämlich männer- und frauengemeinschaft zu-
sammen eben erst das kloster bilden“231. Gleichzeitig hat Gilomen-schenkel 
betont, dass es einer sehr sorgfältigen analyse und auswertung der jeweiligen 
nekrologien bedarf. schon albin czerny hat seinerzeit für bemerkenswert ge-
halten, „wie verschiedenartig die praxis bei einrichtung der todtenbücher selbst in 
einem und demselben hause gewesen ist“232. folgt man diesem empfohlenen Weg, 
so ergibt sich für die oberösterreichischen benediktinerklöster folgendes bild.

in dem 748 vom bayerischen agilolfingerherzog Odilo gegründeten kloster 
Mondsee233 sind in dem nekrologium aus dem 12. und 13. Jahrhundert auffällig 
viele nonnen (moniales) verzeichnet234. in dieser Quelle findet sich weder bei den 
männer- noch bei den frauennamen ein zusatz, dem zu entnehmen wäre, welchem 
kloster diese verstorbenen angehört haben. dass es sich bei allen genannten „mo-
niales“ bloß um in die verbrüderung bzw. verschwesterung des klosters mondsee 
aufgenommene nonnen anderer (benediktinerinnen-)klöster gehandelt hat, ist 
unwahrscheinlich. zumal naheliegend ist, dass in den totenbüchern in erster linie 
mitglieder des eigenen hauses berücksichtigt wurden und erst in zweiter linie 

229 zinnhobler 1993, 6f. mit einer graphischen darstellung der reformerischen einflüsse auf die 
oberösterreichischen klöster; neumüller 1977, 75−79; haider 1987, 58f.

230 Gilomen-schenkel 1990, 203f.; ihr folgt kurz 2015, 24.
231 Gilomen-schenkel 1990, 204.
232 czerny 1878/2, 6.
233 heilingsetzer 2001, 874—923; r ehberger 1985, 156; heilingsetzer 1981, 10−15. – 

dieses kloster wird von kurz 2015 nicht behandelt.
234 necrologium lunaelacense, 417−423, unter ihnen eine „Wicpurc inclusa“ (418) und „rihilt 

sanctimonialis ex comitissa ob.“ (422); die datierung des totenbuchs a. a. O. 417.
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auswärtige. man wird daher annehmen dürfen, dass zumindest ein teil der 60 
als verstorben eingetragenen nonnen im kloster mondsee beheimatet gewesen 
ist und hier im hohen mittelalter den frauenkonvent gebildet hat. auffallend an 
dieser Quelle ist, dass keine laienschwestern (konversinnen) verzeichnet sind.

festeren boden betreten wir in Kremsmünster, der alten stiftung des 
bayernherzogs tassilo iii. (777)235, wo die beiden ältesten nekrologien deutli-
chere aussagen machen236. das erste, von der mitte des 12. bis in die zweite hälfte 
des 13. Jahrhunderts reichende totenbuch enthält die namen von zwei frauen, 
die als „soror nostra“ bezeichnet werden, von einer „soror nostra sanctimonialis“ 
und von zwei konversinnen, die durch den zusatz „i(stius) l(oci)“ eindeutig dem 
örtlichen kloster zugeordnet sind237. bei auswärtigen männern und frauen wird 
ihr kloster nur in ganz wenigen fällen angegeben. im zweiten nekrologium, 
das die zeit vom ende des 13. bis in das 16. Jahrhundert umfasst, wird bei den 
männernamen sehr oft das herkunftskloster genannt, bei den frauennamen fast 
nur bei prälatinnen. unter den männernamen sind viele mit Ortsbezug auf das 
kloster kremsmünster in der form „(presbiter et) monachus istius loci“ bzw. „con-
versus (et monachus) istius loci“, was bei frauen nur ein einziges mal vorkommt238. 
im Grundstock aus dem ausgehenden 13. Jahrhundert bietet dieses totenbuch 
die namen von sieben „sorores nostrae“, einer „sanctimonialis soror nostra“ und 
sieben „sanctimoniales“ sowie die namen von drei „conversae sorores nostrae“, von 
fünf „conversae“ und den beiden schon erwähnten „converse istius loci“239. der 
namensschicht des 14. Jahrhunderts gehören eine „sanctimonialis“, drei „sorores 
nostre“, zwei „conversae sorores nostrae“ – davon „reichildis conversa inclusa de 
Wartperch soror nostra pie memorie“240 – und zwei „conversae“ an241. in diesem 
zeithorizont beweist ein zusätzlicher vermerk zum namen der „chunegundis con-
versa de mulperg soror nostra“ über von ihren eltern und von ihr selbst gemachte 

235 pitschmann 2001, 163−252; neumüller 1977, 65−68; r ehberger 1985, 156.
236 eine liste der nach auswertung aller nekrologien in frage kommenden weiblichen personen bei 

kurz 2015, 201f., wo sie einmal als „inklusen bzw. konversen“ (199) und einmal als „nonnen“ (201) 
bezeichnet werden.

237 necrologia cremifanensia i, 197−199: „liutpirt conversa i. l.“ (1. märz) und „richza conversa i. l.“ (6. 
märz); die auflösung dieser siglen im ersten eintrag a. a. O. 197, aber nicht im siglenverzeichnis im 
vorwort des editors zum 4. band der necrologia der monumenta Germaniae historica s. vii; zu 
den datierungen der nekrologien siehe die vorbemerkung des editors a. a. a. O. 197.

238 necrologia cremifanensia ii, 209: „Ozie, alhait converse istius loci“ (zum 3. april).
239 necrologia cremifanensia ii, 200−237.
240 necrologia cremifanensia ii, 234.
241 necrologia cremifanensia ii, 224 (Geuta sanctimonialis), 226 (Guot, anna sorores nostre), 233 

(agatha soror nostra), 220 (chunegundis conversa de mulperg soror nostra und reichildis conversa 
inclusa de Wartperch soror nostra), 215 (chunegundis conversa de neuenchiren) und 233 (Gerbirgis 
conversa). in diese zeit gehört auch eine „tuta la(ica?) soror nostra“ (204).
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schenkungen an das kloster242, dass kunigunde konversin in kremsmünster war. 
ebenso weist die herkunftsangabe Wartberg (an der krems, mG, polit. bezirk 
kirchdorf an der krems) bei der konversin und inkluse reichildis auf die ört-
liche nähe zum kloster kremsmünster hin243. in diesem nekrologium stammt der 
eintrag „barbara soror nostra“ aus dem 15. Jahrhundert244. eine kremsmünsterer 
konversin namens riza scheint im seckauer verbrüderungsbuch, das vom 12. bis 
in das 14. Jahrhundert geführt worden ist, in der Gruppe der „hii qui in frater-
nitate obierunt et qui elemosinas dederunt“ unter den jüngeren eintragungen 
auf245. dem 15. Jahrhundert gehören die einträge im totenbuch von st. pölten 
an: „elizabeth, amelia, de krembsmunster, consorores nostre“ und „elizabeth 
de krembsmunster conversa et soror nostra“246. Ähnlich dürfte auch „barbara 
zintzndorfferin de krembsmunster“ einzuordnen sein, die im st. florianer nekro-
logium G gemeinsam mit einer nonne aus traunkirchen als „consorores nostre“ 
geführt wird247.

in lambach hatte bischof adalbero von Würzburg aus dem Geschlecht der 
Grafen von lambach 1056 ein bestehendes kanonikerstift in ein benediktinerkloster 
umgewandelt248. das dortige, zum teil erhaltene nekrologium mit eintragungen 
von der zweiten hälfte des 12. bis zum 15. Jahrhundert beweist eindeutig die existenz 
eines frauenklosters, das sicherlich nicht nur konversinnen aufgenommen hat249. 
der älteste teil des totenbuches aus dem 12. und 13. Jahrhundert250 weist selten 
die zugehörigkeit der verstorbenen zu einem kloster aus und wenn dies der fall 
ist, dann fast nur bei männern, unter denen man etliche „conversi (et monachi) 
n(ostre) c(ongregationis) oder n(ostri) c(onventus)“251 und „presbiteri et monachi 
n(ostre) c(ongregationis)/n(ostri) c(onventus)“ findet. bei frauen wird der name 

242 necrologia cremifanensia ii, 220: „nota: de huius patre et matre scilicet hertwico et Gedrude de 
mulperg habemus curiam in aptay et 1 campum in precipicio super chremsam. item per eam habemus 
curiam in haening. item decimam in curia adam“. mühlberg ist ein dorf in der marktgemeinde 
kremsmünster, hohensinner−r eutner−Wiesinger 2001, 112.

243 hohensinner−r eutner−Wiesinger 2001, 97f.
244 necrologia cremifanensia ii, 229.
245 liber confraternitatum seccoviensis 400 nr.135: „riza conversa chremsmunstivr“. auffällig ist, dass 

sonst nur männliche mitglieder des klosters kremsmünster verzeichnet sind; siehe a. a. O. 375 nr. 
80.

246 necrologium canoniae ad s. hippolytum 505 und 508.
247 necrologia monasterii s. floriani G, 291.
248 anzengruber 2001, 253−317; r ehberger 1985, 156.
249 siehe dazu die liste der in frage kommenden weiblichen personen bei kurz 2015, 205f. die in den 

hochmittelalterlichen notae necrologicae lambacenses (necrologium lambacense 405) Genannten 
Gerbirg und mathildis, auf die kurz 2015, 205 vorsichtig hingewiesen hat, bleiben hier außer be-
tracht, weil dieses fragment nicht zur Gänze lambach zugeordnet werden kann; a. a. O. vorbemer-
kung 404.

250 fragmentum necrologii lambacense (necrologium lambacense) 406−415; zur datierung siehe die 
vorbemerkung 405. bei „Wermůt cv. n. c.“ (411) handelt es sich zweifellos um eine weibliche person, 
also um eine konversin.

251 zur auflösung der sigle „n. c.“ werden beide möglichkeiten im siglenverzeichnis im vorwort des 
editors zu necrologia bd. 4, s. vii angegeben.
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des klosters nur bei prälatinnen und ganz selten bei nonnen genannt. umso auffäl-
liger sind die namen von zehn „conversae n(ostrae) c(ongregationis) oder n(ostri) 
c(onventus)“, zu denen dann noch diejenigen von drei „conversae n(ostr)e r(e-
cordacionis?)“252 und von 23 „conversae“ kommen sowie von 21 „sanctimoniales“, 
13 „monachae“, einer inkluse und einer laienschwester (laica soror). die namen 
der „monachae“ diemůdis und kůnegundis wurden im 14.  Jahrhundert einge-
tragen. schließlich finden sich auch im ältesten kremsmünsterer nekrologium mit 
der eintragung der „Wermut conversa lambacensis“253 und im verbrüderungsbuch 
des steirischen stiftes seckau mit drei wohl etwas später eingetragenen namen von 
konversinnen254 direkte beweise dafür, dass im kloster lambach im mittelalter 
zumindest laienschwestern gelebt haben. die zahlreichen „magistrae“ in der 
liste von kurz255 sind der falschen auflösung der in der monumenta-edition 
der nekrologien verwendeten sigle ma (= monacha) geschuldet.

auch im kloster Garsten bei steyr hat es im hohen mittelalter solche geistliche 
frauen gegeben. diese Gründung der steirischen Otakare war von markgraf Otakar 
ii. 1108 in ein benediktinerkloster verwandelt worden256. die gegen ende des 
12. Jahrhunderts verfasste lebensbeschreibung des abtes berthold (gest. 1142) er-
wähnt nur männliche konversen257. dass es aber in Garsten auch laienschwestern 
gab, beweist die allerdings vereinzelte eintragung einer „ita conversa Garstn“ im 
Grundstock des bereits mehrmals zitierten seckauer verbrüderungsbuches258. 
im ältesten nekrologium des von Garsten nicht sehr weit entfernten augustiner 
chorherrenstiftes st. florian bei linz aus dem 12. Jahrhundert wird eine adelige 
christina von perg ausgewiesen, die dem stift eine salzschenkung gemacht hat. 
der betreffende eintrag wird in der monumenta-edition so wiedergegeben: 
„christina de perge coma de Garsten, que dedit nobis sal“259, wobei die abkürzung 
laut editor als „comitissa“ aufzulösen ist260. in der originalen handschrift261 steht 
jedoch: „christina. c.“ (über dem namen ist übergeschrieben „de perge“ und über 
dem c ein dicker kürzungsstrich, den der editor maximilian fastlinger an-

252 die sigle „ne. r.“, die sich auch bei namen von laien findet, fehlt im siglenverzeichnis a.a.O. vii.
253 necrologia cremifanensia i, 197.
254 liber confraternitatum seccoviensis 400 nr. 135 in der Gruppe der „hii qui in fraternitate obier-

unt et qui elemosinas dederunt“: „Judita conversa, Waigirmut conversa lambach“ und „ita conversa 
lambach“.

255 kurz 2015, 205f.
256 haider 2005, 293−329; huber 2000, 501−560; r ehberger 1985, 156.  − dieses kloster 

kommt bei kurz 2015 nicht vor.
257 lenzenweger 1958, 36−38.
258 liber confraternitatum seccoviensis 381 nr. 94 in der Gruppe „de his claustris, qui(!) nostram 

habent fraternitatem, defuncti“.
259 necrologia monasterii s. floriani a, 262 (zum 8. februar).
260 siehe das siglenverzeichnis a. a. O. vii.
261 stiftsbibliothek st. florian hs. Xi 249, fol. 3r. für die übersendung eines fotos und für die erlaubnis 

zum druck sei herrn stiftsbibliothekar dr. friedrich buchmayr auch an dieser stelle gedankt.
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Stiftsbibliothek St. Florian HS. XI 249, fol. 3R (Foto: Friedrich Buchmayr)
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scheinend entweder als sehr kleines offenes a oder als kürzungszeichen für „com“ 
gelesen hat. beeinträchtigt wird dieses a bzw. dieser kürzungsstrich durch ein über-
gesetztes kreuzzeichen, das auf den nachtrag am rechten rand „de Garsten, que 
dedit nobis sal“ verweist. unabhängig davon, ob in diesem fall ca oder con/com zu 
lesen wäre, erscheint eine auflösung als „comitissa“ und noch dazu als Gräfin von 
Garsten sachlich völlig unrealistisch. die richtige lesart dürfte daher „conversa“ 
sein262, wie sie auch die alte edition von albin czerny wiedergibt: „christina 
de perge conversa de Garsten, que dedit nobis sal“263. diese lesart wird durch das 
bereits angeführte zeugnis der ita abgesichert. über christina aus dem Geschlecht 
der vögte von perg, die demnach als laienschwester in Garsten eingetreten sein 
müßte, ist jedoch nichts weiter bekannt264. daran, dass es im kloster Garsten 
im 12. Jahrhundert zumindest eine institution von männlichen und weiblichen 
konversen gegeben hat, kann jedenfalls kein zweifel bestehen. leider liefert die 
Garstener nekrologium-handschrift aus dem 18. Jahrhundert, die größtenteils 
eine handschrift aus dem 15. Jahrhundert übernommen hat265, keine weiteren 
anhaltspunkte.

die auswertung der nekrologien hat die seinerzeitige feststellung von albin 
czerny über die unterschiedliche praxis bei der führung der totenbücher in den 
jeweiligen klöstern und in deren handschriften bestätigt. trotzdem ist, wie schon 
christiane ulrike kurz für einen teil der klöster gezeigt hat, auch auf dieser 
Grundlage zu erschließen, dass es im mittelalter, und zwar nicht nur im hohen, 
sondern auch im späten, in oberösterreichischen benediktinerklöstern zugehörige 
frauenkonvente gegeben hat, in Garsten möglicherweise nur laienbrüder und 
laienschwestern. die bestandsdauer dieser konvente in mondsee, kremsmünster, 
lambach und Garsten läßt sich im einzelnen nicht genau bestimmen. Obgleich 
sich auch die personalstärke dieser frauen-kommunitäten nicht ermitteln 
läßt, dürfte in der regel in anbetracht der langen zeitspannen, in denen die 
totenbücher geführt bzw. verwendet worden sind, mit keinen hohen zahlen zu 
rechnen sein. mit ausnahme der unterscheidung von nonnen (moniales, sanc-
timoniales, monachae) und laienschwestern (conversae) machen diese Quellen 
auch keine aussagen über die Organisation dieser doppelklöster und im speziellen 
deren frauenkonvente. die bezeichnung „soror nostra“ konnte verschiedentlich 
bei beiden Gruppierungen gebraucht werden, aber wohl auch bei auswärtigen 

262 auf derselben seite finden sich folgende unterschiedlich gekürzte einträge von verschiedenen hän-
den: „heitfolch cus frater noster“ (=conversus), „dietpret cvs“ (= conversus), „perhitolt cvs“ (=con-
versus), „friderun cu“ (= conversa), „Ŏzi cu“ (=conversus), „moluolt cs“ (= conversus), „nŏtger cu“ 
(= conversus) und „rŏbertus c Ypoliti“ (=conversus), wobei jeweils die buchstaben c und u mit ei-
nem kürzungsstrich überschrieben sind.

263 czerny 1878/1, 302 (zum 8. februar).
264 sie scheint nicht auf in den stammtafeln von hinter mayer-Wellenberg 2008, 27; han-

del-mazzetti 1912, 151, und strnadt 1907, 140.
265 necrologium Garstense, 326−337; zur datierung siehe die vorbemerkung des editors.
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verbrüderten bzw. verschwesterten, was die zuordnung der so bezeichneten zu 
einem bestimmten kloster nicht erleichtert. eine vorsteherin (magistra o. ä.) der 
frauengemeinschaft ist zwar nirgends bezeugt, kann aber unter welchem titel 
auch immer vermutet werden.

zusammenfassend ergibt sich also bei den im bereich des heutigen Ober-
österreich gelegenen benediktinerklöstern ein wesentlich unschärferes bild als bei 
den klöstern der augustiner chorherren. dies ist vor allem durch das fehlen spe-
zifischer Quellen bzw. die im vergleich zu den chorherrenklöstern viel schmälere, 
nur von totenbüchern gebildete Quellenlage begründet. Gilomen-schenkel 
hat in diesem zusammenhang, wie bereits erwähnt, von der folgenschwersten 
Quellenlücke gesprochen und hat das fehlen rechtlicher und historiographischer 
Quellen mit einer allgemeinen entwicklung der ablehnung der einrichtung des 
doppelklosters in verbindung gebracht, die sie mit grundsätzlichen und struk-
turellen Gründen erklärt hat: „die verurteilung durch hervorragende, die kirch-
liche spiritualität bestimmende, zeitgenössische kirchenmänner“266 sei „parallel 
zur allgemeinen im 12. Jahrhundert einsetzenden ablehnung der übernahme und 
betreuung von frauenklöstern durch die männerorden“ erfolgt267. diese ableh-
nende haltung habe „in der folgezeit quer durch die Orden hindurch das offizi-
elle, schriftlich festgehaltene verhältnis zwischen männer- und frauenklöstern“ 
geprägt. „sie bestimmte dann auch weitgehend die historiographische tradition, 
die neben der Quellenlage dafür verantwortlich ist, daß die einrichtung der hoch-
mittelalterlichen doppelklöster als historisches faktum weitgehend übergangen 
wurde“268. 

diese negativen einstellungen werden eine rolle gespielt haben und 
könnten auch erklären, warum es offensichtlich in den oberösterreichischen 
benediktinerklöstern keine solche tradition gegeben hat wie in manchen 
klöstern der augustiner chorherren. Wie wir gesehen haben, sind in den stiften 
suben und reichersberg einzelne kunstobjekte aus der barockzeit erhalten ge-
blieben, die  beweisen, dass in diesen klöstern die erinnerung an ihre ehemaligen 
mittel alterlichen frauenkonvente bzw. das bewußtsein, in früherer zeit ein 
doppelkloster gewesen zu sein, bis zur aufhebung des klosters bzw. sogar bis in 
die Gegenwart wach geblieben ist.

die grundlegende ablehnende haltung mag auch dazu beigetragen haben, dass 
die historiographie das historische faktum der mittelalterlichen doppelklöster 
übergangen hat – in der erstveröffentlichung hat Gilomen-schenkel sogar 
vom verschweigen gesprochen269. sie erklärt aber nicht die besondere, auf 

266 Gilomen-schenkel 1990, 202.
267 Gilomen-schenkel 1990, 207f.
268 Gilomen-schenkel 1992, 129.
269 Gilomen-schenkel 1990, 208.
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totenbücher beschränkte Quellenlage. denn es ist äußerst unwahrscheinlich, dass 
die benediktinerklöster im Gegensatz zu den augustiner chorherren alle anderen 
einschlägigen, ihre frauenkonvente betreffenden Quellen bewußt unterdrückt 
hätten270. in dieser hinsicht fällt auf, dass auch in keinem der nekrologien der un-
tersuchten klöster eine nonne durch den titel magistra oder ähnlich als leiterin 
des frauenkonvents ausgewiesen ist. in keinem dieser klöster gibt es belege dafür, 
dass für die nonnen und laienschwestern eine eigene frauenkirche errichtet 
worden wäre271, wie es sie zumindest im augustiner chorherrenstift reichersberg 
gegeben hat und wie sie im stift suben vermutet wird. es ist daher anzunehmen, 
dass die klosterschwestern, die zweifellos in eigenen bau- bzw. räumlichkeiten 
untergebracht waren, ihre religiösen verpflichtungen in einem bestimmten 
bereich der hauptkirche des klosters erfüllt haben272. besonders schwerwiegend 
ist jedoch das fehlen jeglicher traditionsnotizen und anderer urkunden über 
schenkungen und stiftungen zugunsten der pfründen einzelner schwestern oder 
des gesamten frauenkonvents. und es gibt auch keine hinweise auf diesbezüg-
liche streitigkeiten zwischen den männer- und den frauenkonventen, wie sie vor 
allem aus dem chorherrenstift reichersberg bekannt sind. Wir müssen deshalb 
mit schellhorn273 und hawel274 folgern, dass die frauenkonvente der unter-
suchten benediktinerklöster über keinen eigenen besitz verfügt haben und dass 
die sehr wahrscheinlich vorhandene vorsteherin, die für die interne Organisation 
zwangsläufig erforderlich war, keinerlei verfügungsgewalt über besitz und 
einkünfte gehabt hat. das bedeutet rechtlich die vollständige unterordnung 
unter die oberste leitungsgewalt des abtes und ebenso die völlige wirtschaftliche 
abhängigkeit vom männerkloster275. den frauenkonventen, die deshalb vielleicht 
besser als frauenabteilungen der oberösterreichischen benediktinerklöster zu cha-

270 anders, allerdings ohne beispiele zu bringen, haar länder 2006, 37: „freilich ist auch damit 
zu rechnen, daß manches niemals schriftlich fixiert, manches sogar gezielt vernichtet worden ist“ 
und 44: „problematisch ist die Quellensituation auch überhaupt: hier kann man, mehr als in der 
übrigen klosterüberlieferung, auch von bewußt in kauf genommenen, wenn nicht sogar deutlich 
beabsichtigten verlusten ausgehen, die das interesse späterer zeiten erfordert hat“. doch auch sie 
nimmt keine totalverluste an.

271 über die situation in kremsmünster, wo 1219 eine marienkapelle parallel zur stiftskirche errichtet 
wurde, siehe kurz 2015, 200 und pitschmann 2001, 211. vgl. dazu allgemein haar länder 
2006, 32f.

272 zur Westempore als möglicher nonnenchor siehe kurz 2015, 200. vgl. dazu den betchor der 
salzburger petersfrauen bei schellhorn 1925, 131f. und her mann 2002, 422f.

273 schellhorn 1925, 114: „es fließen überhaupt die nachrichten über die den männerklöstern 
aggregierten frauenklöster sehr spärlich, teils wegen ihrer abhängigkeit und der daraus folgenden 
geringen bedeutung für die öffentlichkeit, teils wegen ihres frühzeitigen erlöschens“.

274 hawel 2007, 329: „denn die strenge klausur der frauen verhinderte eine hinreichende eigene 
wirtschaftliche tätigkeit und versorgung, und das geringe vermögen der frauen – sie kamen 
selten aus dem begüterten adel – gewährte keine ausreichende Grundlage. so mußten sie also vom 
männlichen konvent und dessen einkünften mitgetragen werden“.

275 vgl. dazu die rechtsstellung der salzburger petersfrauen und ihrer vorsteherin gegenüber dem abt 
von st. peter; her mann 2002, 411−414.
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rakterisieren sind, scheint es offenbar nie gelungen zu sein, sich in irgendeiner 
Weise von den männerklöstern, in die sie zur Gänze integriert waren, zu eman-
zipieren. Wie schon bei den augustiner chorfrauen trifft auch auf die zwischen 
inn und enns gelegenen benediktinerklöster die feststellung zu, dass nirgendwo 
klagen über sittlichen verfall ihrer frauenkonvente überliefert sind.

Wie bei den stiften der augustiner chorherren hat nur ein teil der hier behan-
delten benediktinerklöster des oberösterreichischen raumes die josephinischen 
klosteraufhebungen des 18. Jahrhunderts überlebt. kremsmünster und lambach 
sind heute als reine männerklöster aktivposten des geistlichen, kulturellen und 
wirtschaftlichen lebens ihrer region und unseres landes.

das nördlich der donau gelegene kloster Pulgarn bei steyregg nimmt aus 
mehreren Gründen eine sonderstellung ein276: allein schon deshalb, weil es 
neben dem Ordenshaus in Wien „das einzige kloster des heilig-Geistordens 
im Gebiet des heutigen österreich“ gewesen ist277. dann aber auch deshalb, weil 
dieser Orden ein spitalorden war, wodurch den geistlichen schwestern spezifische 
betreuungsaufgaben erwuchsen, und schließlich weil das kloster in pulgarn eine 
spätmittelalterliche Gründung war, die bis in die frühe neuzeit bestanden hat. 
das 1303 von dem obderennsischen adelsgeschlecht von kapellen zur pflege be-
dürftiger und kranker personen gestiftete und 1313/15 dem heilig-Geist-Orden, 
d. h. dem meister der Wiener Ordensniederlassung übergebene kloster, in dem 
zwei priester und 13 bedürftige unter der leitung eines meisters unterkunft 
finden sollten, wurde 1328 von der stifterfamilie als einrichtung von brüdern und 
schwestern ausgestattet. um 1330 wurde in unmittelbarer nähe des im tal gele-
genen männerklosters ein eigenes frauenkloster mit kirche „auf der anhöhe am 
rechten ufer des reichenbaches“ erbaut278. 1331 wurde agnes von falkenberg, eine 
verwandte der kapeller, als erste meisterin von den Ordensoberen in Wien und 
rom bestätigt279. 1332 erweiterte Jans von kapellen die stiftung auf acht frauen. 
1341 stiftete die meisterin agnes von falkenberg ihre erbgüter in niederösterreich, 
damit in pulgarn die zahl der vier priester um zwei und die der schwestern um 
vier erhöht werden könne. am 23. april 1342 beurkundete der meister des Wiener 
Ordenshauses für „die vrowen unser swestern gemaine ze pulgarn“ ein statut, das 
„der maistrinne dez hauses ze pulgarn und irm convent und irm haus“ weitgehende 
rechte zugestand280: die schwestern dürfen ihre meisterin frei wählen. diese 
kann frei über den klosterbesitz verfügen und auf den rat des konvents einen 

276 über dieses kloster stülz 1840, 65−85 und kurz 2015, 154−159.
277 kurz 2015, 155.
278 kurz 2015, 155f.
279 eine liste der meistens adeligen meisterinnen bei stülz 1840, 94. von 1345−1351 war anna von 

kapellen meisterin von pulgarn.
280 stülz 1840, 70f. und 104−107 nr. 4.
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der brüder zum pfleger oder schaffer, d. h. zum verwalter, ernennen, so lange wie 
sie, der konvent und der klostervogt das für gut befinden. die meisterin nimmt 
auf den rat des konvents und des vogtes weibliche und männliche personen in 
das kloster auf, die vom meister in Wien widerspruchslos bestätigt werden sollen. 
dieser darf ohne ihre und ihres konvents zustimmung keinen bruder und keine 
schwester eines amtes entheben oder versetzen. der personalstand wurde auf 18 
schwestern, sechs priesterbrüder und 13 sieche festgelegt. diese Ordnung räumte 
der meisterin (priorissa)281 von pulgarn eine stellung ein, die wir von keinem 
anderen der untersuchten klöster kennen. auch deshalb ist das doppelkloster 
pulgarn eine besonderheit. Obgleich nicht anzunehmen ist, dass die bestimmung 
über die aufnahme männlicher personen auch die brüder einschloss – die vergabe 
der priesterpfründen dürfte wohl dem Wiener Ordensmeister vorbehalten ge-
wesen sein – , und später auch ein prior als vorgesetzter der brüder bezeugt ist, 
stand der meisterin offensichtlich die oberste leitung über beide konvente und 
über den gesamten klosterbesitz zu282. 1454 gestattete der Ordensvisitator dem 
verarmten kloster aus einsparungsgründen, dass der prior des männerkonvents 
vom ältesten priester durch handauflegung vor dem altar und die neugewählte 
meisterin vom prior bestätigt werden dürfe. um die mitte des 16. Jahrhunderts 
nützte Georg hartmann von liechtenstein, der besitzer der herrschaft steyregg, in 
seiner stellung als klostervogt den schlechten Gesamtzustand des doppelklosters 
aus, um die letzte meisterin rosina von maiburg (1549−1567) zu entmachten. sie 
mußte dem vom vogt eingesetzten verheirateten prior die schlüssel des hauses 
übergeben. 1553 bestand der konvent der schwestern nur mehr aus drei alten 
frauen. 

auch aus diesem Grund ist den deftigen berichten des humanisten und 
dichters caspar bruschius nicht uneingeschränkt Glauben zu schenken, wonach 
es bis in die mitte des 16. Jahrhunderts im doppelkloster pulgarn zum verfall 
der sitten gekommen sei. seine aussage aus dem Jahr 1552 bestätigt allerdings 
die leitungsfunktion der meisterin: „diese höhle von nonnen und hurenden 
Opferpriestern hat in der regel eine meisterin als ernährerin und leiterin beider 
örtlichkeiten“283, also sowohl des männer- als auch des frauenklosters, die er so 
beschrieben hat: „bulgarium vulgo bulgern, monalium et saecularium sacerdotum 

281 stülz 1840, 107f. nr. 5 (1335): „… honorabiles et religiose persone ∙∙∙ priorissa et conventus sancti-
monialium monasterii in bulgarn ordinis sancti spiritus in vita monastica et celebis religionis obser-
vantia …“.

282 in der stiftungsurkunde von Jans, ulrich und eberhard von kapellen vom 23. april 1342 für die 
„erbern gaestleichen leute dev maistrinne und die swestern und auch die brueder gemaine dez hauses 
ze pulgarn“ heißt es auch „den vorgenanten swestern und vrawen und auch den pruedern gemaine ze 
pulgarn und auch irm haus“; stülz 1840, 101−103 nr. 3.

283 „habet haec monacharum et sacrificulorum scortantium cavea magistram plerumque utriusque loci 
et altricem et gubernatricem“, zitiert nach kurz 2015, 159; dort auch mit deutscher übersetzung von 
Gottfried eugen kreuz, die hier etwas textnäher wiedergegeben wird.
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in duas partes divisum, fluvioloque et alio interiecti agri spatio discretum, ordinis 
s. spiritus, Xenodochium potius appellandum quam coenobium“ – also eher 
hospital als kloster --, „in austriaca provincia supra anasum sita ...“284.

das frauenkloster fand mit dem tod der letzten meisterin rosina von maiburg 
1567 sein ende. 1609 war bereits ein teil seiner baulichkeiten verfallen, das 
männerkloster wurde von den Jesuiten übernommen.

in einem abschließenden kurzen resümee der vorliegenden studie ist festzu-
halten, dass die meisten klöster und stifte unseres bundeslandes im mittelalter 
doppelklöster gewesen sind und zwar in dem sinne, dass einem männerkloster 
ein frauenkonvent angegliedert gewesen ist. die Oberleitung über diese räumlich 
getrennte monastische Gemeinschaft von männer- und frauenkonvent lag mit 
ausnahme des am beginn des 14. Jahrhunderts gestifteten hospizklosters pulgarn, 
das in mehrfacher hinsicht eine sonderstellung einnimmt, immer beim propst 
bzw. abt des männerklosters. Was die bindung des frauenkonvents an das jewei-
lige männerkloster betrifft, läßt die Quellenlage auf unterschiede zwischen den 
Orden schließen. sie scheint bei den benediktinern enger gewesen zu sein als bei 
den augustiner chorherren. der zeitpunkt der ausgestaltung zum doppelkloster 
in der hochmittelalterlichen epoche der zweiten hälfte des 11. (st. florian) und 
besonders des 12. Jahrhunderts ist nur in wenigen fällen bekannt. ebenso kann 
in der regel das zeitliche ende dieser Organisationsform für die oberösterreichi-
schen klöster und stifte nicht genau bestimmt werden, wie auch die Gründe für 
die beendigung dieser symbiotischen Gemeinschaft im spätmittelalter und in der 
frühen neuzeit nur vermutet werden können.

284 zitiert nach kurz 2015, 159.
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